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Preffe uNo S11f AA 1r 
Von Gend.-Bezirksinspektor RICHARD SOUKUP, Landesgendarmeriekommando für Stei-ermark 

Die Presse spielt in allen modernen Staaten eine ·bedeutende 
Rolle. Sie ist das �prachrohr politrscher Parteien unc;l Strömungen, 
also auch der Regierung und der Opposition, sie ist unentbehr­
lich im Ring•en l\Jm geistige und künstlerische Probleme und aus 
dem Wirtschaftsleben schon wegen der notwendigen wirtschaft­
lichen Information ,nicht wegzudenken. Daraus erwächst der Presse 
aber auch eine große Verantw.ortu;ng und es ist klar, 'daß das 
Verhältnis von Sta,at und Pr,esse imm-er wieder überprüft wer­

den muß. 
Di,e unbeschränkte Pr-essefreih'eit i1st eine alte Forderung der 

Demokratie, si,e leitet si'ch vom Recht zum politischen Bekenntnis 
und von der Glaubens- und Gewissensfreiheit ab. 

Ei-ne Gemeinschaft kann nur bestehen, wenn ein Rechtssystem 
· die Bezi-ehungen zur Gemeinschaft regelt. 

Das slei .che gilt auch für d,i,e Presse. Auch i'hre Freiheit muß in 
einer �eordneten Gemeinschaft Einschränkun5en erfahren. Daß 
auch die Presse allen Bestimmungen des Strafgesetzes unterworfen 
sein muß, ist selbstverständlich. Es würde dem Gru·ndscrtz der 

•
Glei0ber:echti�ung wid��sprechen, wenn zum Beispiel ein Redner, 

er sich in seinen A•usfuhrungen des Hochverrates schuldig macht 
oder sonst eine strafbare Handlung begeht, vor Gericht gestellt 
werden würde, der Redakteur aber, der den gleichen Tatbestand 
durch einen Artik,el setzt, aus Gründen der Press-efreiheit 1.m� 
gestraft bli,ebe. Dies wäre um so weniger verständlich, weil die 
Presse immer an einen vi-el größeren Personenkreis herankornmt 
als selbst der beste und populärste Redner. 1 

Ein gutes Presser-echt muß deshalb einen gegenseitigen Schutz 
vor Uebergriff.en gar,mti,er-en. Es muß den einz;elnen vcir ung•e" 
rechtf.ertigten Angriffen der Pr�se schütz-en und ihm d1,e Mög­
lichkeit geben, durch ,eine rasche Aktion s-eine in der Oeffentlich­
k,eit ang,egriffene Ehre wiederherzustellen, der Unwahrheit die 
Wahrheit entgegenzusetz,en und die beabsichtigte Verbreitung 
eines Angriffes rasch zu verhindern. Umgekehrt muß di-e Press,e 
da.vor geschützt werden, daß l\Jnter mißbräuchlicher Anwendung 
des Gesetz-es der einzelne die Arbeit des Journalisten erschwert 
oder l\Jnmöglich mach.t und daß er versucht, die W.a'hrheit durch 
die Unwahrheit zu berichti,g-en und der Presse durch schikanöse 

Mittel Schaden zuzufügen. 
Das Preßgesetz muß den Staat v,or einer veran·twortu.ngs­

losen Pr,esse schütz1en. Es m(J.Jß den Behörden die Möslichkei.t 
geben, z ,u v,erhindern, daß die Bevölkeru.l}_g durch die Verbrei­
tung -unwaihrer Nachrichten beunruhigt wird, daß durch falsch,e 
Gerüchte wirtschaftlich,e Nachteile entstehen und daß der Staat 
durch hochverräteri-sch,e Pr-esseerzeusnisse in Gefahr gebracht 
wird. Ebenso muß das Preßg,esetz di,e Presse vor dem Staat 

,A,chützen. Es muß verhi1r1clern, daß die freie Mei,nu:ngsäußer-u:ng 
�nterdrückt wird, daß das Ausspr,echen berechtigber Kritik die 

Zeitung,en gefährdet, kurz, es müssen im Interesse beider Teil-e 
di•e Rechte der Presse und des Staates festg,elegt u,nd abgegrenzt 
werden. 

Di•e wichtigsten Garanten der Pressefreiheit müssen · di,e 

Journalisben selbst sein. Wieinn sich der Journalist vor Augen 

hält, welche Wirkungen seine V,eröff,entlichungen haber1 können, 
wenn er von dem Grundsa,tz ausgeht, ,niemals bewußt di,e Un­
wahrheit zu melden und auch nicht leichtf.erti'g und unüberprüft 
Gerüchte wi:ederzugeben, dann werden die Schwierigkeiten zwi­
sch·en Presse und Behörden auf eiln Mindestmaß herabgedrückt 
werden. 

PRESSGESETZ 
BG vom 1. April 1922, BGBI Nr. 218, in der Fassung des BG 

vom 1. Ma,i 1952, BGB[ 118 

Abschnitt 1 
Quel len: Artikel 10 B - VG vom 1. Oktober 1920, in der 

gegenwärtigen Fassung, 
Artikel 13d StGrG vom 21. Dezember 1867, RGBI 
Nr. 142, 
Beschluß der provisorischen Nati-onalversammlung vom 
30. Oktober 1918, StGB! Nr. 3,
Preßgesetz vom 20. April 1922, BGBI Nr. 218, 
di-e ,einschlägig,en Vorschri-ft.en der Gewerbeordnung, 
des Hausierpatents, 

der Strafprozeßordnung (Dr. Kimme!, Ausgabe 1952, 
Seit•e 113 bis 118), 
des Strafg,es,etzes •und Gesetzes über di-e Bekämpfung 
,unzüchti.ger Ver-öffentlichungen (BG 158/25, 91/50,
191/50). 

Artikel 10, Bundesverfassu,ng: Das Pressewesen ist in allen 
Bezi,ehungen Bundessache (in Gesetzgebung und Vollziehung), 
somit ,nicht nur in s -ei:ner zivil- und strafrechtlich,en, sondern auch 
in der verwalbungsr,echtlichen Regelung. 

� 1. Die Freiheit der Pr,esse ist gewährleistet. Sie unterliegt 
nur den Beschränkungen, die durch dieses Gesetz bestimmt sind. 

Zu 1. Art. 13 des StGrG vom 21. September 1867, RGBI 
Nr. 142: Jedermann hat das Rech,t, durch W10rt, Schrift, Druck 
oder durch bildliche Darstellung seine Meinung innerhalb der 
g,esetzlichen Schranken frei zu äu.ßern. 

Diese Presse darf weder ,unter Zensur g-estellt werden, noch 
durch das Konz,essionssystem beschränkt werden. 

Z.u den v-erfassungsmäßig gewährleisteten Grundrechten gehört 
somit nach -Art. 13 des StGrG (RGBI Nr. 142) die Pressefrei­
heit. Die Zensur •und die Beschränkung du·rch das Konzessi•ons­
syst,em wurden ausdrücklich· v-erboten. 

Solche Beschränkung•en bestanden schon s ·eit Einfü'hrung der 
Buchdruckerkunst. Ursprünglich wurde die Zensur zum Schutze 
des römisch-katholischen Glaubens eingeführt. Es mußten deshalb 
die Manuskripte vor der Drucktegung oder das Druckwerk vor 
der Verbr,eitung geprüft werden. Es sollte_ damit eine Ve�breitung 
von Schriften oder Druckwerken ,unterbunden werden, die gegen 

di,e Rdigion, den Ka,i·ser, den Staat, die Si�lichk,eit -�nd Regi,e­
rung Stellung nehmen woHten. Mit der Marzrevolut1on wurde 

di,e Zensur aufgehoben. An Stelle der Ze�sur_ wurde der K<?n­
z,essionszwang, eingeführt. Mithin war f�r Jede Drucks�nf�, 
vvelche im Inland herausgegeben wurde, ,eine von der Pol1ze1-
behörde ,erfolgte Bewilligung - Konzession - nöti,g. Aber auch

1 dieser Konzessionszwang wurde mit dem P�eßg:esetz vom 1. Apr: 
1922, BGBI Nr. 118/22 beseitigt •und somit d1,e volle Pressefrei-
heit hergestellt. 

Das Preßgesetz stellt sich :somit als Vollzugsgesetz zum Art. 13 
des StGrG da .r. D•ie einschlägigen Vorschn.ft.en der GO, �es 

Hausierpa't-entes, der StPO u:nd des StG werden de: Vollsta�­

digkeit ha.lber, da: si•e für di,e . Vers�hung �es � 1enstes fur 

Sicherheitsorg.ane von Bedeutung sind, mit a�gefu_hrt. 
D. · tl'ch Beschra„nkungen lag,en rnicht 1m Pressegesetz, 

1e ,e1g-en I en V eh ·f · d · · 
vielmehr in der StPO. Aber auch di,ese ors rf ten s 1n 1nzw1-

schen z1..1m Großteil a.ußer Kraft getr-eten. . 
D. B eh ·· k denen die Freihei:t der Presse unterl1-egt, 1e es ran -ung,en, •· k b h · d · p ß t f stgelegt Diese Beschran ung•en este en 
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Das Lithographi,everfohren ist eine chemische Vervi•elfältigung, 
weil die Buchstaben durch einen ch.em!sch,en Prozeß in die Stein­
platte geätzt ,und von dort .abgezogen werden. 

6 3. Unter Verbreitlll!g versteht dieses Gesetz den Vertrieb, 
V,erschleiß, die Verteilung des Druckwerkes, dessen Anschlagen, 
Aushängen oder Auflegen sowie jede andere Tätigkeit, wodurch 
es einem größeren Personenkreis zugänglich gemacht wird. 

Zu § 3: Auch das Einlag,ern, Bereithalten zur Ablider-ung 
an die Besteller ist eine Verbr,eitungs'handlung (Erlaß vorn, 
21. Dez,ember 1923, OGH 111/107). 

§ 4 (1) Unter dem Drucker ist der Inhaber der Druckerei zu
verstehen. Wird das Gewerbe von einem Geschäftsführer gelei­
tet oder von einem Pächter ausgeübt, so tritt der Geschäftsführer 
oder Pächter in die Verantwortung nach diesem Gesetz. Dochi 
haftet der Inhaber für die über d011 Geschäftsführer oder 
Päch.ter verhängten Geldstrafen und für die Kosten des Strafvers> 
fahrens zur ungeteilten Hand mit dem Verurteilten. 

(2) Die Verpflichtung und die Verantwortung des Druckers 
treffen auch den, der ein Druckwerk herstellt, ohne das Gew,erbe 
eines Druckers auszuüben. 

(3) Diese Bestimmungen gelten dem Sinne nach auch für den
Verleger. 

Zu § 4: Der Drucker ist derjenige, der das Pr,esseerzeugnis
(Druckwerk, Zeitung) herstellt. 

Verleger ist derjenig•e, dem die ausschiießliche Berechtigung 
zusteht, ein Erzeugnis der Wissensch,a� oder Kunst zium Ver­
kaufe v,ervi,elfältigen zu lassen und die Exemp,'lare· i:n den Handei!' 
zu bringen, d.as heißt, zu vedegen. 

Wenn der Autor (geistige Urh,eber) • eines Werkes diese Be­
rechtigung �lbst a.usübt, so ist er Selbstverleger, in jedem ande- · 
ren Falle wird das Verlagsrecht zwischen Verleger und Autor 
durch Verträge festgdegt. 

Herausgeber ist derjenige, welcher das Ersche(nen einer 
Dr��-schrift v,ermittelt, er ist derj,eniige, welcher die verschi,edenen 
Be1trag,e sammelt, zu einem <;:ianzien v,er.ein,igt und zum Druck 
und zur Veröffentlichung bringt. Der Hera,usge'ber kann auch der­
jenig.e sein, auf dessen Rechnung und Gefahr die Verbreitung 
einer Zeitung erfolgt. 

· 
, 

�edak�eur i� der Leiter einer Zeitung. Er und seine Mit­
arb_eiter sind die gerstigen Urheber. Bei der Vi,efseiti-gkeit -einer 
Zeitung kann natürlich ein Mensch alleiin nicht der Autor sein. 

Die Verantwortung für den Inhalt ,einer Zei•tung und di,e 
Ordnung in Pressesachen trägt der verantwortliche Redakteu•r, 
bei größeren Zeitungen, di,e für diie einzelnen Abteilungen ver­
antwortlichen Redakteure. 

Ga,nz verschieden vom Herausg,eber u,nd Redakteur ist der 
Eig,entümer einer Zeitung. 

§ 5 (1) Hat jem.and mehrere nach diesem Gesetz strafbare, 
mit Geldstra'fe zu ahndende Uebertretungen oder hat ·er eine 
solche . Uebertretung mehrmals begangen, so ist für jede Hand­
lung eine gesonderte Geldstrafe zu verhängen. Die Summe der 
Geldstrafen kann die höchste im Gesetz ausgedehnte Straf" 
iibe�stei_gen: Das gleiche silt von Freiheitsstrafen, die an die Ste!le
lmembr1ngl1cher Geldstraf011 treten• ihre Gesamtdauer darf 1e­
doch, nicht mehr betragen als ein Jahr. 

. II. Abschnitt 
Gewerbliche und verwandte Bestimmungen: 

§ 6. Für den BetrLeb ·der Pressegewerbe si-nd die Vorschriften 

der GO maßgebend, soweit im f.olgenden nichts anderes be­
stimmt ist. 

Zu § 6: Nach Arit, 5 des KP z. GO sind: 
1. die literarische (schri�stellerische) Tätigkeit, 
2. dos Selbstverlagsrecht der Autor,en, 
3. die Ausübung der schönen Künste ·und 
4. die Unternehmer periodischer Druckschriften und der Ver­

schleiß derselben 
von den Bestimmungen der GO c1,usgenommen. 

Gemäß § 1 (1) der Rekonz,essionierungsyerordnung - Ver­
ordnung des Bundesministeriums für Handef u·nd Wiiederaufba_u 
vom 6. März 1948 BGBI Nr. 72 - wJrd der Ha:nd-el mi,t 
literarischen oder �rtisti,chen (Fach der frei•en Künste), auf 
mechanischem und chemischem Wege vervi.elfältigten E�zeug­
nissen, insbesondere der Buchhaindel, einschli,eßlich des Antiquar­
buchhandels, des Bühnenverlages und Vertriebes und d�r K,umt­
und Musikolienhand.el, der Vertrieb von Leilhanstol�en fur Presse­
erzeugnisse und von Lesekabinetten an eine Konzession gebunden. 

(2) Von den Konzessionen werden ausgenommen: .. 
Der Handel mit Presseerz-eugnis�n, die lediglich den Bedu

h
r/­

nissen des Gewerbes, der umdwirtschaft ·und des Ver�e r.s 
':der des häuslichen oder geselligen Lebens zu dienen beStrmmt 
sind, ohne als artistische Erz,eugnisse ange5ehen werden zu 
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können, insbesondere Schulhefte, Preislisten, Ansichtskarten usw. 
Dieser Handel kann überall ausgeführt werden. 
(3) · Die Konzessionen werden vom Landeshauptmann ver­

liehen. 
(4) Die Konz,ession zu dem ausschfi,eßlidi auf Schul- und Ge­

betbücher, Kalender und Heilig•enbilder beschränkten Handel ver­
leiht die Gewerbebehörde 1. Instanz. 

· Nach § 15 GO fallen auch alle Gewerbe, di,e auf mechanischem 
oder chemischem Wege die Vervielfältigung von literarischen oder 
artistischen Erzeug�issen zum Gegenstand haben (Buch-, Kupfer-, 
Stahl-, Holz-, Ste1ndrucker.eien u. dgl., einsch,li,eßlich der Treti­
pr,essen) unter die Konzessionspflicht. 

Weiters auch di,e Herstellung der zur Vervielfälti'gung erfor­
derlichen Druckformen •u,nd Platten und der Handel damit. 

Diese Gewerbe dürfen in der Regel nur an Orten wo eine 
politische Bezirksbehörde oder Bundespolizeibehörde 

1

ihren Sitz 
hat, errichtet werden. · 

Der ausschließlich auf Schul- E\J'T1d Gebetbücher, Kalender und
Heiligenbilder beschränkte Handel kann auch außerhalb des Amts­
sitz.es der Bezirksverwaltungsbehörde 1. Instanz ,(Bundespolizei­
direktion) ausgeübt werden. 

- • 
Der Verkauf von Presseerzeugnissen im Hausi,erhandel ist 

ausnahmslos gemäß § 12 Hausi•erpa.tent verboten. · 
Das Gewerbe "für Zeit,ungszwecke betriebene Photographie" 

(Pressephotographen) ist nach § 1 a (1) fit. b, ZI. 42, ein gebun­
denes Gewerbe. 

Der § 59 der GO gibt folgendes vom Vertri,eb von Dru . .-tA 
schrift,en bekannt: ..... 

Auf den Vertrieb von Dr,uckschriften und das Sammeln von 
Pränumeranten (Vorauszahler) oder Subskribenten (Vorausbestel­
ler, Unterzeichner) kommen di,e Bestimmungen der §§ 59 und 59c 
nicht zur Anwendung, hi,erfür gelten lediglich di•e mit Preßgesetz 
gegebenen besonderen Vorschriften. 

Das Sammeln von Bestellungen auf Druckwerke war durch die 
auf Grund des § 8 Preßgesetz und § 596 der GO edassenen 
Ministerialverordnung, BGB! Nr. 22, 1931, geregelt. 

Gemäß Art. II, § 1 der V,eror.dnung GB[ für das Land Oester­
reich, 1939, Nr. 1291, ist § 8 des Pr.eßgesetz,es aufgehoben 
worden. 

§ 596 GO konnte jedoch auf das Aufsuchen von Bestellu•ngen 
auf Druckwerke ,nur deshalb Anwendung finden, weil dies § 8 (2) 
des Preßgesetz,es ausdrücklich vorgesehen hatte. Mit der Auf, 
hebung dieser Bestimmung ist somit der Minisberiafv,erordnung 
1931, Nr. 22, die e,ine Durchführu,ngsverordnung darstellte, die 
Rechtsgrundlage ,entzog•en worden (Erlaß des Bundesministeriums 
für Handel und Wiederaufbau vom 13. Mali 1950, Zahl, 144.336-
Vl/25/50). 

Di-e Verwaltungen inländischer Zeitllngen silnd somit be­
rechtigt, Bestellungen auf diese sammeln zu lass�n. Di�s können 
auch die , Zeitungsunbernehmer. z,um Sammeln 1st, wie bereits
gesagt, eine Legitimation im Sin_�� des § 59� GO nich,t nöti:g, 
wohl aber erscheint es zweckmaß1,g,_ wenn de� Sammler . nebe

-·ner Personalleg·itimation (I-Ausweis) noch eme Bescheinigu,n sei 
f"" d' d· c-_ , • 

derj-enig,en Firma bes,itzt, ur 1,e er 1 ,e .J>dmm,,ung vor.nimmt. 

§ 9 (1) Periodische Druckschriften. dürfe_n auch auf der Straße 
und sofem e:s der Verfügungsberech.t1gte nicht un!ersagt, �uch an 

d en öffentlichen Orten vertrieben werden. Hiervon sind die, an er 
R'" mmen 1) 

doem Gottesdienst gewidmeten aume ausgeno 

(2) Auf jeder zum Straßenverkehr _bestimm�en Nummer einer
periodischen Druckschrift muß ihr Preis de�th_ch vermerkt sein. 
Die periodischen Druckschriften dürfen nur mit ihrem Namen aus. 
gerufen werden. 

§ 10 (1) Personen unter 18 J,\lhren dürfen Druckwer�e auf der 
Straße und an anderen öffoentlichen Ort011 weder vertreiben noch 
unentgeltlich verteilen2�-

1) Zeitungen dürfen unter irreführ,enden Anpneisungen oder aufsehe 
-

· err<?genden •Schlagworten nicht ausgerufen werden, worauf die Sicherheitsorga� 
ihr Augenmerk zu richten und Unzukömmlichkeiten hintanzuhalten hab 

e 

(Erl. d. BMfluU v. 23, September 1922, ZI. 49.284-1/22.) en. 

2) Unmündige und Jugendliche sind somit vom Vertriebe und Von 
der unentgeltlichen Verteilung von Druckwerken auF der Straße und öffent­lichen Orten ausgeschlossen. 

Siehe auch BG 146/1948, § 23 (2) über die Beschfüigung von Kinder 
und Jugendlichen, wor>ach der gewerbsmiißige Vertrieb oder die ge n, gen 6rrtlohnung durchgeführte Verteilung von Druckwerk<?n auf der Straße uncl 
an öffentlichen Orten, verboten lsL (Erl. d. BMfluU v. 23, September 1922 
ZI. 49.284-1/22.) 

(Fortsetzung folgt) 

Garagenneubau beim 

Landesgendarmerie­

kommando für Salzburg 

Von Gend.-Bezirksinspektor 
ROBERT KURZBÖCK 
Kommandant der Technischen Gruppe des 
Landesgendarmeriekommandos Salzburg 

Das neue Haupt- und Werkstättengebäude der Technischen Gruppe des Landesgendarmeriekommandos für Salzburg 

D,er 23. Okt-ober 1952 wurde seinerz,eit als Tag der 
Fertigstellung und als Tag der inoffiziellen Uebergabe des 
Gendarmeri,e-Garagenneubaues an das Landesgendarmeriek-::im­
mando für Salzbu'rg du-rch die Landesregierung Salzburg, fest­
gesetzt. 

Besinnlichkeit ,erfaßt unser Herz, wenn wir rückschauend -
�� Betrachtung der vergangenen Jahre - an alles das denken, 
�:as rnun für di,e Technische Gruppe des Landesgendarmeri,e- · 

Kom_mandos für Salzburg Wirklichkeit geworden ist. Das, was 
wir erstrebt haben, konnten wir dank aller, die ihr Wes•entr 
liches zu di-esem Bau, beigetragen haben, im vergc1ngenen Jahr 
erreichen. 

All d.is Unangenehme, das uns bisnu,n bedrückte, wollen wir 
abschütteln, .lassen ,uns durch Rückschläge keineswegs ent­
mutig•en, wollen Vergangenem nicht nachh.ingen, sonder.n vor­
wärtsschauen. 

Um diesem Vorwärtssc'ha'Lien eine gewisse Richtlirnie au.fzu­
erleg,en, ist es notwendig, auch manchmal einen Rückblick 
über das ganze W,erden ei.nes Zi·eles zu machen. 

Einen solchen Rückblick wollen wir jetzt halten und alle 
prekären Umstände rein sadil,ich. aufzeigen, die letzten Endes 
den Anstoß zum Gelingen des Goragenneubaues gegeben haben. 

1945 

· Mit dem Neuaufbau der Oesterreichischen Bundesg,endarmeriie 
mußten auch die technischen Einrichtungen derselben, zunächst 
im bescheidenen Maße und nach den vorhandenen Möglich­
keiten, ausgebaut werden. 

Di,e räumliche Unterbringung des Landesgendarmeriekomman­
dos für Salzburg war sehr beengt. Für die Unterbringung der 
Dienstkraftfahrz-eug,e fehlten die dazu notwendigen Garagen. Diie 
Kraftfohrz-euge mu.ßt,en bei jeder Witberung, bei Tag und Nacht, 
im Frei,en abg-estellt werden. Aus diesem Grunde wurde schon 

(Aiamals, aus dem Nichts heraus, einfach und primitiv und aus 
�anz bescheidenen Mitteln, eine Notgarage müt einem Kraft­

fahrz,eug-Werkstättenbetri,eb geschaffen, di•e zunächst als Not­
behelf für d-i-e Unterbringung, Verbesserung und Erhaltung der 
Di,enstkraftfahrzeug,e dienen sollte. Schon durch diese Einrich,tung 
allein konnten dem Gendarmeri1e-Etat tausende ·schill·i:nge ein­
gespart werden. 

Im La,uf.e der Zeit mußte aber di,e Unzulänglichkeit dieser 
Einrichtung wahrgenommen werden. ·Abgesehen davon, daß die 
Unterbringung von Di,enstkraftfahrz,eugen i,n eilner Baracke ,nicht 
den best,ehenden Vorschriften entsprach, mußben die .Beamten, 
die als Mechaniker eingeteilt waren, im Winter bei großer Kälte 

Rüdcwärtlge Ansicht des Neubaues, vom Garagenhof aus gesehen 

,und im Sommer bei großer Hitze, ihre Gesundheit für den 
Dienst einsetzen. Auch die amtli·che Unterbringung der Gen­
darmeri,ekr.af.tfahr,er und die Unterbringung der Technischen 

Gruppe war kanzl,eimäßig primi'tiv und sehr beengt. 
Di,ese Umstände waren geeignet, die Lei-stungen der Beamten 

einschli-eßlich jener Sachwerte, diie ihnen zur Pflege anvertraut 
waren, ganz wesentl-ich und nachteilig zu. beei•nflussen. 

Aus dieser Erwägl!ng hera,us wurde im lnter-ess-e des Dienstes 
der Entschluß g,efaßt, alles zu versuchen, wos z:ur Abstellung 
dieser mißlichen Umstände bei,tragen könnte. 

Viele Möglichkeiten wurden ,erwogen und bl'i1eben ohne 

Erfolg. Behörden wurden zur Mithlilfe eingeladen. In Aussi·cht 
genommene Gebäude waren von der Besatz'.1'ngsmacht . be_set�t. 
Andere sollten aus dem Gesichtsf.eld verschwinden, weil sre 1m
neuen Stadtverbouungsplan von Salzburg nicht mehr berück-
sichtigt war,en. ,. . . 

Nach längerer vergeblicher Muhe blieb :nur _e1� Ausweg 
übrig, reinen Neubau anzustreb��, um so _ _  alle m1ßl1che�. Um­
stände, welche deta,illi,ert gar nicht angefuhrt werden konnen, 
abzus�lkn. _ 

Di,ese Idee wurde 1947 ,erstmalig in Erwagung gezog.en. 
In der w-eiter,en Folge wurde in den Parzelli_erungsplan de_r Sta�t­
gemeinde Salzburg Einsicht genommen. Die Konzentration hel
damals auf ein Gruoostück am südlichen Stadtrand von Salzburg. 

Dieses ehemals b. e. Grundstück wurde nach 19�5 a!.s so­

genanntes D,eutsches Eigentum erklärt und von �er IR(? v_er­

waltet. Nach mtihevollen Verhanplung,en k
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Die Dal�tylosl�opierung von Leichen / 
Von LUDWIG FORSTNER 
Kriminalbe<1mter, Wien 

Es sdl hier vor allem nicht di-e Rede sevn von der Daktyl,o­
skopi-erung von Leichen unbekannter Herkunft bzw. von sol­
chen Personen, die im Zeitpunkt ihres Ablebens ohne Pers.)nal­
papi•ere oder dergleichen w-0ren, da die solcherart vorgenom­
menen photographischen und daktyloskopischen Aufnahmen ledig­
lich zur P.ersonsfeststellung dienen, was aber heute du.rch Rund­
funk und Presse schneller erlangt werden kann, sondern es soll 
Zweck ,und Aufg-0be der Daktyloskopi-erung bekannter Personen 
zur Strafg,erichtspff.ege erörtert werden. 

Eine Abnahme von Abdrücken verstorbener Personen wird 
dann am Platze sein, wenn es sich um Blu,t- bzw. Gewalt­
delikte handelt ,und bei den Recherchen am Tatort verschi,e­
dentliche daktyloskop_ische Spur-en festgestellt werden bnnten. 
In diesem F-0lle sollen nämlich di,e von der verstorbenen Person 
verursachten Abdrücke ausgeschi,e,den und somit die Fahndu,ng 
eing,eschränkt werden. Ein weiterer wei't wichtigerer Fall - aber 
li,egt dann vor, folls zum Beispiel eine Gerichts-, Polizei-, Gen• 
da.rmeri,e- oder sonstigen Erhebungsorganen bekannte oder aber 
eine an sic'h •unbescholtene Person verstirbt. In den letzteren Fäl-
1-en wird es sich da.rum handeln, den Verstorbenen etwaige straf­
bare Han-dlung-en, welche sie vor i•hrem Ableben begangen 
haben und die ansonsten ni-emals geklärt werden würden, nach­
z,uweisen. Eion dermaßen von einem Toten 13bg,e legtes Geständnis 
gehört wohl zu den Kuriositäten der Krimi·nalgeschichte und 
verdi,ent festg,eh-0lten zu werden. 

Eines Tages br-0chten die Tageszeitungen folgenden Bericht: 
"Heute nachts wurden gegen 0.55 Uhr zwei· Männer dabei 
betreten, als sie dem Konsumver,einsgebäude in D. einen ,nächt­
lichen Besuch abstatteten. Da qie Angehaltenen der Aufforde­
rung eines Gendarmeriebeamten zur Ausweisleistung nicht :nach­
kamen und zu fliehen versuchten, gab der Beamte zwei Schüsse 
ab. Einer der Täter br-0ch hierauf töälich getroffen zusammen, 
während der andere im Schutze der Dunkelheit entkommen 
konnte. Di-e Erhebungen dauern bei Blattschluß z,ur Klärung des 
Sachverhaltes noch an." 

Anfangs v-erli-ef.en die sofort eingeleiteten Untersuchungen 
mangels jeglicher Anhaltspunkte ergebr:iislos, da außer dem 
Toten am T-0tort nur ein a�ter Hut und ein mit Diebsbeute ge­
füllter Rucksack zurückgeblieben waren. Erst auf Grund einer 
am gleichen Tag,e beim Gendarmeriepostenkommando i:n W. 
erstatteten Abgängigkeitsanz,eige konnte der Tote in der Person 
des 23jährigen landwirtschaftlichen Hilfsarbeiters F. R. agnoszi,ert 
werden. R. genoß nicht nur bei seinem Arbeitgeber, sondern 
a:uch im ganzen Dorf.e einen tadellosen Ruf, lebte ni·e über, 
seine V,erhältnisse. und hatte tags zuvor erzählt, daß er übers 
Wochenende Verwandte in der nahen Stadt besuchen w:,lle. 

Alsbald wurden Stimmen laut die den W.affengebrauch des 
einschreitenden Beamten a ls v,or�ilig bezeichneten ,und eine in 
dieser Richtung geführte Untersuchung verl<lngten. Da waren 
es nun die Beamten des Erkennungsdienstes, di•e nach der ge­
richtsmedizinischen Obduktion auf Grund der •daktyloskopischen 
Behandlung des R. nicht ,nur eine gegen· ihren Kollegen erhobene 
Beschuldigu.ng entkräften, sondern sogar ein von di,esem T:iten 
abgelegtes "Geständnis" erbringen k,onnten. Zu dies•em Zwecke 
wurde unter die Hautoberfläche der Fingerw,u,rzeln des Toten 
eine dreiprozentige Formalinlös-ung injiziert, was ein gleic�­
mäßiges Anschwe llen der Fingerbeeren zur Folge hatte. Die 
sodann abgenommenen Finger- und Handflächenabdrücke er-
3<3!ben, daß R. 14 Tage vor seinem Ableben bei einem Bauern, 
dem 78jährigen Keuschler M. in Z. einzubrechen \!ersuchte 
und, als er v,on dem Gen<Jnnten geste llt, ihn an seinem Leben 
bedrohte. M. entging damals nur durch sein ener�!sche� Au_F­
treten dem sicheren Tode und vermochte den Tater 1n die 
Flucht zu schlagen. Bei dieser Tatbestandsaufnahme wurde als 
wes,entlicher Hinweis ein Kerzenstummel vorgefunden, den der 
Täter nach Angabe von M. bei Ausübung der Tat in_ den 
Händen geh-0lten hat. Auf dieser Kerze konnten in der weiteren 
Folge verwertbare Finger<1bdruckspu,ren, 9ie in dem d
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Hitze weichen Wachs deutlich eing,edruckt waren, estge_ste 
werden. Die sonstigen Erhebungen aber verliefen ergebni_sl,os, 
um so mehr als -einig-e Tage dar-0uf der Heustadl des M. e

tdm Brnnd zum Opfer fiel und das Uebergr,eifen des Feuers au 
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Wohn- und Wirtschaftsgebäu,de nur durch das tapfere· 
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schreiten der Feuerwehr aller umli-egenden Ortschaften ver ur
d, 

werden konnte. Durch diesen Brand sind aber einige, wenn 
h
au 

nur sekundär,e Anhaltspunkt-e, die zu,r eventuellen Ausforsc un
� 

des Täters geführt haben könnten vernichtet worden. Es be5t
d
an 

daher von Anfang an der Verdadit, daß es sich höerbei um en 
gleichen Täter handelt und der Brand gelegt wurde. 
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Die Vergleichung der von R. abgenommenen Abdrücke mit 
den auf der Kerze vorgefundenen Spuren -ergab einde.Jtig, daß 
dieselben von R. herrühren ,und dieser somit der Täter ist. 
Die Erhebungen bezüglich der Täterschaft des R. im Zusam­
menhange mit der Brandlegung ergaben, daß auf dem Flucht­
weg des Täters zwar eine Taschenlampe vorgefunden wurde, 
die auf derselben gesicherten Fingerabdrücke aber nicht mit 
jenen R.s übereinstimmten. Di-eser Umstand rechtfertigte wieder 
die Annahme, daß sich R. bereits damals bei Ausübung der 
Tat eines Komplicen bedient hat und di•eser vermuitlich mit 
j,enem Manne ident sein dürfte, der bei dem eingangs er­
wähnten Einbruchsversuch entkommen konnte. 

Da -0ber in der weiteren Fo lge nichts mehr zur Ausfor­
schung der Täter unternommen werden konnte, mußte der· Fa II 
als vorläufig abgeschlossen angesehen werden, bis dann nach 
f,ast 15 Monaten in verschiedentlichen Gehöften der näheren 
und weiter,en Umgebung von W. eingebrochen wurde. Die 
Auswertung der an verschiedenen Tatorten gesicherten Spuren 
ergab eine Identität untereinander, so daß dadurch festgestellt 
wurde, daß diese Straftaten, von welchen bisher 12 Ein­
brüche und 3 Einbruchsversuche mit einer Schadenssumme von 
annähernd 120.(X)() S angez,eigt wurden, von den gleichen Tätern 
v,erübt wurden. Diese Abdruckspuren wurden nach Priorierung in 
den daktyloskopischen Registraturen des Erkennungsdi,enstes als 
von dem vor drei Monaten weg,en Vagabondage behandelte!A
F. K. herrührend, agnosziert. K. wurde alsbald auch verhaftet, a"-" 
-er dabei war, die aus dem letztem Einbruche stammende Beute 
mit zwei weiteren Komplicen zu teilen. Währ,end K. alle ihm 
zur Last gelegten und nachweisbar,en Straft.:iten zugab, leugneten 
die beiden anderen hartnäckig, wei•ter,e Strdftaten begangen 
zu haben. Auch hier war,en ,es die bei der erkennungsdie:nst• 
lichen Behandlung abgenommenen Finger- und Handflächen­
abdrücke, di,e eine beredtere Sprache zeigten. Es wurden so­
dann nicht nur di,esen beiden je zwei Einbrüche nachgewiesen, 
sondern K. wurde auch der Tei lnahme a·n der geschilderten 
Brandlegung sowie des Einbruchsversuches, bei dem R. töd­
lich verwundet wurde, überführt. 

So 'hat die Däktyloskopierung einer Le�che zur Aufklärung 
von mehr,er,en Kapitalverbrechen nicht nur wesentlich beigetra­
gen, sondern es konnte dadurch auch ein von einem Toten 
erbr-0chtes Geständnis nachgewiesen werden. 

SALZBU�G
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Landesskimeisterschaften 1953 
mit internationaler Besetzung 

Von Gend.-Obde:utn�nt SIEGFRIED WEITLANER 

Obmann des Gendarmeriesportve:re:ines Salzburg 

Da die landesskimeisterschaften des Gendarmeriesportverei.nes 
S<llzburg im Jahre 1952, di,e eine kleine, bescheidene lokale 
Veranstaltung waren, gut gelungen sind, ha.t di,e Jahreshauptver- · 
sammlung den Au5schuß beauftragt, die Landesskimeisterschaf­
ten 1953 in einem größeren Rahmen vorzubereiten und zu 
veranstalten. Aus diesem Grunde wurden z,u den heurigen Ski­
meisterschaft.en Kameraden der Polizei Salzburg, der Zollwache 
Salzburg, der Justizw-0che Salzburg, der Gendarmeri·esport­
vereine Linz und Ebelsberg, der Carabinieri aus UdPne, Görz 
und Meran, der deutschen Grenzpolizei und der amerikanischen 
Besatzungsmacht •eingeladen. 

Als Austragungsort wurde St. J o h <1 n n im Pongau be­
stimmt. Als Disziplinen wurden die Alpine Kombination (Ab­
fahrts- und Torlauf) und ein 8-km--Langlall'f festgesetzt. Für 
die g-esamte Veranstaltung übernahm der Landesgendarmeri,e­
kommandant von Salzburg, Gend.-Oberst Rud,olf P e r  n k o p f, 
den Ehr,enschutz. 

Bereits im November 1952 begannen die fieberhaften Vor-
bereitung,en. Sollte doch di,ese Veranstal·tung weit über den 

.-ahmen einer lokalen Veranstaltung hinausgehen und überdies 
\IPur Förder•u:ng des Fremdenverkehrs in S<llzburg beitragen. Maß­
"' gebende Persönlichkeiten des Fremdenverkehrs in Salzburg kün-

digten ihr-e Unterstützung für diese sportliche Veranstaltung an. 
Nach Durchführung der ersten Besprechungen und Befragung 

der Wettergewaltigen wurden di,e Landesskimeisterschaften 1953 
,a,uf !den 31. Jänner ,und 1. r;ebruar 1953 in St. Johann im 
Pongau festgesetzt. Die Veranstaltungsfolge war: 

30. Jänner 1953: Begrüßungsabend durch den Bürgermeister 
von St. Johann im P,ong<Ju. 

31. Jänner 1953: 9.30 Uhr Sta.rt zum 8-km-Langl<1uf; 14 Uhr 
Start zum Abf-0h'rtslauf. 

1. Febr,uar 1953: 9.30 Uhr Start zum Torl<1uf; 19 Uhr Preis­
verteilung; 20.30 Uhr Skikränzchen. 

Bereits nach den W-eihnachtsf.ei,ertagen trafen die ersten 
Nennungen ,ein. Je ,näher der. Termin des Ner.nu.ngsschlusses 
rückte (15. Jänner 1953) 1 desto größer wurde die Zahl der, 
g-emeldeten Teilnehmer. Leider mußten im letz<ten Moment aus 
dienstlichen Gründen die Kameraden aus dem benachbarten 
Bay,ern absag-en, dafür wurden aus Italien 11 Teilnehmer ge-
meldet. 

Als am 29. Jiinner 1953 di,e Teilnehmer an den Wettkämpfen 
zum Training nach St. Johann im Pongau kamen, begrüßten sie 
fahneng,eschmückte Häuser, Transparente des herz lichsten Will­
k,ommens über den Straßen und eine überaus g<Jstfreundlich,e 
Bevölkerung. Am Bahnhof von St. Johann im Pongau flatterben 
die Landesf.ahr1en der t,eilnehmenden Sportvereine und kündeten 

/Aielen Menschen, di,e mit den Zügen vorbeifuhren, vom Beginn 1�er international,en Verdnstalbung. 
Funktionäre des Wi.nbersportver.eines St. Johann im Pongau 

haben in unermüdlicher Arbeit die für di1e Wettkämpfe vor­
gesehenen Streck,en vorbereitet, präpariert ,und .ausgesteckt. Schon 
beim Training konnte man beobachten, daß auch leistUJngsmäßig 
di-e Veranstaltung sehr interessant z,u werden verspr-0ch. 

Bereits am Begrüßungsabend konnte der Bürgermeister von 
St. Johann im Pongau neben 107 Rennläuf.ern a4ch ei1ne größere 
Anzahl von prominenten Persönlichkeiten des Landes Salzburg 
und der Nachbarländer begrußen. Ein sehr gut gelungener 
Heimatabend schloß sich an di,e Begrüßungsanspr.achen an und 
schuf für di-e kommenden Tage bereits eine überaus kamerad­
scha,ftliche Atmosphäre. 

Auf die Mim1t-e pünktlich ging am 31. Jänr1er 1953 um 
9.30 Uhr der erste Läufer a,uf die 8 km l<1nge Strecke. 

Als prominente Gäste hatten sich eingefunden: Der Landes­
hauptmann von Salzbu,rg, Dr. K I a u s, der Landesgendarmeri,e­
kommandant Oberst P e r  n k o p f, Ministerialrat Dr. S e n  t n e r  
von der Finanzlandesdir,ekti,on Salzburg, 'der Bezirkshauptmann 
und der Bürg,ermeister von St. Johann im Pongau und viele 

BIid 1, Am Ziel des Torlaufes. Lande1gendarmorlekommandanl filr Ober• 
Ösl•rr•lch Ob•rst Dr. Mayr (Mill•) und Landesgendarmerlekommandant 
für Salzburg Ob•rsl P,ernkopf mit Gemahlin. 

Bild 2: Ziel des Abfahrtslaufes. 

BIid 3: Oberst Pernkopf heftet dem Landesmeister 1953 In der Alpinen 
Kombination, Prov. Gendarm Dullnig, die Slegerplakette an, 

BIid 4: Die teilnehmende Italienische Mannschaft •. 



Ablahrtsstredce vom Hotel Hahnbaum 

andere prominente und moßgebende Persönlichkeiten des Londes. 
Außerdem hatten sich ,noch 300 bis 400 Zuschauer einge• 
Funden. 

Die am Longlauf teilnehmenden ltali,ener waren für diese 
Wettkämpfe leicht favorisiert. Bereits bei der ersten Wende 
(4 km) 'hotte ein Italiener 2 Minuten Vorsprung vor dem besten 
Teilnehmer des Gendarmeri,esportvereines Salzburg. Docli das 
Unglaubliche gelang. Revierinspektor W i m m e r  des Gendar· 
meriesportvereines Salzburg konnte in der phontastischen Zeit 
von 18.04 Minuten alle Teilnehmer deklassieren und den stolzen 
Titel eines L'a n de s m e i s t e r s an sich rdßen. Zweiter 
wurde De Z o  I t Rodolfo, Carabinieri, Italien, in 18.59 Minuten 
vor G a  z i: i n i Ernesto in 19.48 Minuten. 

Ebenso pünktlich begann um 14 Uhr bei strahlender Sonne, 
die aber die steinharte Piste nicht aufzuweichen vermochte, 
der Stort zum Abf.ahrtslau,f vom Hotel Hohnb.aum (Strecken· 
länge 2.5 km, f:-löhenunterschied 550 m). An di,esem Wettkampf 
,nahmen 107 Rennläufer teil. An Zuischouern hatten sich 2000 
bis 3000 Menschen ei,ngeFunden. Die SenSotion dieses Abfahrts· 
louFes bildete Probegendarm D ,u 11 n i g Franz des Gendarmerie· 
sportvereines Salzburg, der mit 2.07,7 nicht nur die ,Tagesbesb· 
z,eit �uhr, sondern auch den von Ernst Oberaigner (Oester· 
reichischer Nationolkoder) vor 2 Jahren aufgestellten Strecken­
r,ekord rum 7 Sekunden ,unterbot. Zweiter wu,rde G a s p e r J • 

Friedrich, Gendarmerie�portverein Oberösterreich mit 2.31,2 vor 
K o l f e r  Josef, Gendarmeriesportverein Salzburg, mit 2.32,7. 
Bester Ausländer w.ar der Amerikaner B ,e a k e s  Douglas, der 
auf dem 12. Platz landet-e. 

Da die Kombination ausgeschrl,eben war, Sonen die Teil­
nehmer mit besonderer Spannung dem Torlauf entgegen, der 
noch manche Ueberroschungen bringen konnte. Am 1. Februar 
1953 um 9.30 Uhr ging der erste Teilnehmer durch die 
Flaggen. Viele prominente Gäste, d<1runter wieder Gendarmerie­
Obert P e r,n k o p f mit Frau Gemohlin, Gend<1rmeri_e-Obe_rst
Dr. M a y r, Landesgendarmeriekommondant von Oberosterreich 
und 300 l,;s 400 Zuschouer hatten si.ch eingdunden. Der Tor­
lauf wur-de in zwei Durchgängen gefofiren. Tagesbester wurde 
R i e s e  r Rudolf, Polizei-Sportver,ein Salzburg, in der Gesamtzeit 
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von 97,6 Sekunden. Zweiter G a  s p e  r I Friedrich, Gendar­
meri-esportverein Oberösterreich, mit 99.1 und Dritter Ce ­
b o k I i Ernst, Gendarmeriesportverein Salzburg, mit 100.0. Bester 
Ausländer war wieder B e a  k e s  Douglas; er landete auf dem 
18. Plotz.

Sieg,er in der Alpinen Kombination und damit L a  n d e s  -
m e i s t e r  1953 wurde. Probegendarm D.ul l n i g  Franz mit 
der Note 17.74 vor G a s  p e r  I Friedrich, Gendarmeriesport­
verein Oberösterreich, mit der Note 19.62, R i e s e  r Rudolf, 
Poliz,ei-Sportv-erein Salzburg, mit der Note 26.90 und Ce -
b o k I i Ernst, Gendarmeriesportverein Salzburg, mit 27.71. 

Um 19 Uhr fand in Anwesenheit des Landeshauptmannes 
von Salzburg, Dr. K I a u s, des Sicherheitsdirektors von Salzburg,' 
Hofrat E d  e I m a y e r, des Landesgendarmeriekommandanten von 
Salzburg, Oberst P e r  n k o p f, des Landesgendarmeriekomman­
d.anten von Oberösterreich, Oberst Dr. Ma y r und vieler anderer 
promi,nenter Gäste des In- und Ausl,rndes, die Preisverteilung 
statt. Dank der Gebefreudigkeit der Bevölkerung und vieler Be­
hörden und Institutionen konnten wieder viele und sehr wertvolle 
Pr,eise den glücklichen Siegern übergeben werden. 

Der Landesg,endarmeri,ekommandant von Salzburg, Oberst 
Pernkopf, würdigte, in seiner Ansprache die· Leistungen des 
Gendarmeri,esportvereines, hob die Bedeutung des Skisportes für 
die Gendarmerie und für die Exeku,tiv,e überhaupt hervor und 
betonte, daß derartige V,eransbaltungen nicht nur di•e Kamerad­
schaft di,esseits ·und jenseits der Grenzen festigen wen;len, son­
dern auch für den Dienst förderlich sind. 

Im Anschluß ,m die Preisverteilung, die den Höhepunkt der 
gesamten Veranstaltung bildete und durch die Anwesenhei. 
der g•eS<lmten Prominenz des Landes ausgezeichnet war, leiteten ...­
di,e Klänge der Polizeimusik Salzburg das Skikränzchen des 
Gendarmeriesportver,eines Salzburg ein. 

Ein besonderes Lob geziemt der Bevölker,ung, der Gemeinde­
vertrebung und an deren Spitze dem Bürgermeister von St. Jo­
hann im Pong,au, die wohl in einmaliger GastfreundUchkeit und 
sportlicher Begeist,er,ung die V,eranstaltung unterstützten ,und ihr 
damit den Stempel eines im lande Salzburg großen Er,eignisses 
aufdrückten. 

Der Gendarmeriesportver,ein Salzburg aber ist in den sport­
lichen Kreisen des Landes ei11 Begriff geworden und der Zweck 
der Landesskimeisterschaften 1953: Pflege der Komeradschaft 
sportliche Ertüchtigung, Ausbildung im Skisport, wurde errei::ht'.

Von Gend.-Major ANTON HATTINGER, Gendarmeriezentralkommando 

Kennt ihr das Land, wo Gottes Wunder gleißen, 

Und Felsendome hlmmelragend siehen 

Und Firnenlluten, Ihre schimmerwel8en 

Schaumlelber wäl:end brausend abwärtsgehen.? 

(Bruder Wlllram) 

Das sind die Lawinen, die im Hinterhalte lauernden Schnee­
massen, die Tod und Verderben bringen. Jedes Jahr fordert 
der "weiße Tod" seine Opfer und besonders in den letzten 
Jahren kannten die Katastrophen kein Ende. 

Obwohl man das Abgehen von Lawinen, das den Natur­
gesetzen unterliegt, im allgemeinen nicht verhindern kann, so 
liegt es in mandhen Fällen doch im Bereiche der Möglichkeit, 
durch entsprechendes Verhalten der Skifahrer und Wanderer 
i:n den Bergen, eine eventuelle Lawinengefahr zu bannen. ·W·ern<l'I 
man bedenkt, daß durch die Wissenschaft bewiesen ist, daß 
schon durch Schallwellen des pfeifenden Windes, eines Flug­
z;euges, durch Rufen usw. Lawinen ausgelöst werden können, 
so erscheint es um so begr,eillicher, daß Skifahrer und Wan-

(�derer durc'h jede unüberlegte Handlung Lawinen vermeiden 
�üssen. Die Lawine ist _eine Naturgewalt, die man nic'ht be­

kämpfen kann, die man aber meiden und daher kennen muß. 
So ist es erklärlich, daß man sich im Erkennen dieser Gefahr 
schulen muß. Gerade der Mangel im Erkennen dieser Gefahr 
hat schon Ungezählten das Leben gekostet. Ueber dieses Pr-,blem 
sich zu verbreitern, mangelt an _dieser Stelle .der Platz, es �oll 
nur ein Hinweis sein für jeden, den es angeht, Vorsicht walten 
zu lassen. 

· Kurz soll hier' nur auf die Existenz der Lawinensuch­
hunde der österreichischen Bundesgendarmerie verwiesen wer-

1 

Bild 1: Bei Lawinenkatastrophen sind oft die Fernsprechverbindung,en unter• 

brochen, weshalb sich die eingesetzten Gendarmeriepatroulllen mit 

selbstgelegten Telephonleitungen behelfen müssen. 

BIid 2: Hundeführer und •Lawinensuchhund leisten schwere Arbeit, Der· Einsat: 
bei Lawinenkatastrophen ist nicht nur ein Kampl gegen. _!!ntfesselte 

d,m, worüber schon in früheren Folgen ausführlich berichtet 
wurde. Es soll aber daran erinnert werden, daß für einen 
erfolgversprechenden Einsatz eines Lawinensu.chhundes in erster 
Linie die rasche Herbeischalfung des Hundes ausschlaggebend 
ist. 

Jeder der von einer Lawinenkatastrophe erfährt, bei der 
nur der geri,ngste Verdacht besteht, daß Menschenleben am 
Spiele stehen, hat umgehend den nächsten Gendarmerieposte,n 
wegen Herbeischaffung eines Lawinensuchhundes z;u verstän­
digen. Für den Transport des Hundes ist jedes zur Verfügung 
stehende Fahrzeug heranzuziehen, denn jede Mi.nute kann aus­
schlaggebend für die Rettung eines Menschen sein. Es ist 
Pflicht eines jeden Staatsbürgers sich in einem solchen Falle 
voll ,und ganz zur Verfügung zu stellen. 

Im Lawinenfeld selbst müssen, wenn die Heranbringung eines 
Lawinensuchhundes gesichert ist, alle Beteiligten sofort das 
Feld verlassen, damit der Hund unbeeinflußt und ohne Störung 
arbeiten kann. Alle Beteiligten ha.ben dem Lawinensuchhunde­
führer unbedingt Folge zu leisten, da dieser infolge seiner 
Spezialausbildung in der Lage ist, die notwendigen Anordnungen 
zu treffen. 

Besonders die- Neugierigen sind von der Katastrophenstelle 
unbedingt ferne zu halten, gilt es hier doch den Wettkampf 
zwischen Leben und Tod zu gewinnen. 

Bild 3: 

2 

Elemente, sondern In besonderem Maße auch mit der Zeit. Denn je 
rascher es gelingt, Verschüttete :u bergen, um so mehr Aussicht be­

steht, sie am Leben :u erhalten. 

Abtransport eines geretteten Verungllidcten. 

Photos: Ma)or Hattlnger 
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ENTSCHEIDUNGEN 
DES OBERSTEN GERICHTSHOFES 

Abdruck mit Bewilligung der Verwaltung• der Österreichischen Juristenzeitung - Nachdruck verboten 

Ob ein Viertragsbediensteter Beamter im Sinne des § 101 StG ist, 
hängt von der Art seines Aufgabenkreises ab 
Der Angeklagte W<'lr nach den Urteilsf.esMellungen dem Schirr­

merster der Genda,rmeri•eschule X i,n sei-ner · Eigenschaft als 
Mechaniker zur Vornahme von Rep,ira:tu:ren an Kraftfahrzeugen 
z•ugeteilt. Wenn er in dieser Eigenschaft Benzin gestohlen hat hat 
er hiermit nichts getdJn, was sidt auch nur äußerlich als Am·tis­
ha111dlung darstellen könnte. Er hat weder eine i·n seine Kompe­
tenz fa.llende Handlung amtswidrig vorg,enommen, noch sich 
eine Amtsha.ndlung .angemaßt, zu der er nach dem ihm zug:e­
wi-esenen Geschäftskreis nicht ·berufen war. Er hat den Dieb­
sta'hl mithin ,nicht i,n A us ü b  U1 n g eirnes Amites begangen. Der 
Um�ta,nd, daß sich der Di1elbstahl i•n den Räumen der Gendar­
meri,eschule Zllg•etra.gem hat, v-ermag daran nichts zu ändern und 
kommt ,nur ün o1er E'ignung der Talf: zum V.erbr-echen des Dieb­
std-hls �ufolgje sei1nes Di,enstv-erl-iäFtnisses zu dem verfügungs­
ber-echt1gten Eigentümer des Benzins zum Ausdruck. Der An­
geklagte 'hat demnach ei,ne Hanc:Uung gesetzt, zu der er einer 
Amtsgewalt -überhöupt nicht bedurfte. Nacl-i der i•hm zugewie­
senen �eschäftiig,ung Wdlr er kdiglich g.ewerbliche Hilfskraft. 
Daran <1ndert auch der Ummnd nicht's, daß der Angeklagte 
\(,ertragsbedli,ensteter des Bundes war. 06 ein solcher Ver-

- tra:gsbedi,enst:eter Bea�er im Sinne des § 101 StG ist, hängt von 
der Art se1,n,es Aufgabenkreises ab. Nur unter der Voraus- · 
setzung, daß er zur ErFüllung seiner Aufgaben einer Amtsgewdlt 
bedarf, hat er Geschä�e der Re,gi,er-u.ng zu besorgen und ist 
Beamter im Sinne des § 101 StG. Beim Angeklagten k11nn davon 
n11ch dem Gesagren nicht di-e Rede sein. 

Di,e Unterstellung des dem Angeklagten angelasteten Dieb­
stahls a_uch unter di,e Bestimmung des § 101 StG als Verbrechen 
des Mißbrauches der Amtsgewalt war somit r-eclrtlich verfehlt 
(OGH, 11. Oktober 1952, 5 Os 681; KG Leoben, 8 Vr 590). 

Der . tatsächJiche Eintritt eines "öffentlichen Aergernisses" im
Smne des § 516 StG ist nicht erforderlich, die Eignung 
hierzu genügt 
Wie der Oberste Gerichtshof in einer größer-en Anzahl von 

Entscheidungen, da.ru,nter der kundgemachten Entscheidung vom 
15. Dez-ember 1936, 4 Os 918/36 (SSt XVl/116) amg-esprochen 
hat, ist mit dem A•usdruck "au öff.entliches Aerg.ernis erregende 
Art" im § 516 StG nicht ei,ne Art gem-ei1nt, die öffentliches 
Aergernis wirklich err-egt, soncler.n ei,ne Art, di-e zur Erregung 
äff.entliehen Aergemisses geeignet ist. Der tatsächliche Eintritt 
eines öffentlichen Aer9erni,sses iist zum Tatbestande des Ver­
gehens nach dem § 516 StG dah,er nicht erfordert. Die An-
9eklagten höben nun nach den Annahmen des Erstgerichtes di-e 
in Frage sbehenden Bilder pornographischer Art i,n ihrem Ge­
schähe an lnter.essenten abgesetzt oder zum Verkaufe bereit­
gehalten, wobei süe sich dessen bewußt wa·ren, daß dli,e Bil­
der daclurch einer -unbestimmten Anzahl von Personen zugäng­
lich gemacht werden konnben. Das Merkmal der Eignung der 
Handlung•en der Angeklagten, öffentlich,es Aergernis zu erregen, 
wurde demnach vom Erstgericht mit Recht als gegeben ange­
nommen (OGH, 10. November 1952, 5 Os 153; LG Wien, 
66 S Vr 9500/49). 

Ueber Wahrheitsfindung und Beweisführung. 

Als •unzureichend begründet l;,ekämpft der Beschwerdeführer 
die Feststell�ng des Urteils, er habe gewußt, �s sei Fh�isch von 
fünf Rindern im Gewichte von etwa 1000 kg 1m Schleichhandel 
zu verkaufen lind die von ihm zum Verkauf gebrachte Fleisch­
menge v-on 150 kg stamme aus dem durch die Schlachtung der 
fünf Rinder gewonnenen Fleisch. 

Hi-er ist zunächst die Rechtsansicht des Nichtigkei'tswerbers, 
es seien im Urteil angeführte Gründe nur dann als zureichend 
anzusehen, wenn sie nicht bloß "plausible und mögliche sin�", 
sondern wenn sie zwingend eine andere Möglichkeit au�_schlie­
ßen, als irrig abzulel-inen. Im Urteil ist lediglich zu begrunden, 
welche Umstände im Richter die Ueberzeugung von der Wahr- ' 
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heit oder Unwahrheit einer tatsächlichen Behauptung hervor­
g�rufen haben. Damit_ ist d�m Gericht nicht di-e Pflicht auferlegt, 
die absolute Wahrheit zu finden; denn es läßt sich ein Beweis 
daß sich ein bestimmter Lebensvorg.ang so und nicht anders ab'. 
gesJ?.i•elt hat, kaum jemals mit absoluter Gewißheit erbringen. Es 
genugt daher ·eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit 
(empirische Gewißheit). Ein solcher Grad von Wahrscheinlich­
keit. .wie er bei möglichst erschöpfender und /gewissenhafter Anwen�ung der vorhand�nen Erkenntnismittel entsteht, gilt als Wahrheit, und ebenso g,lt das Bewußtsein des erkennenden Rich�er_s vo� dem :,'orliegen einer so ,ermittelten hohen Wahr­sche1nlichke1t als die Ueberz-eugung von der Wahrheit Dah ist ein _ aus den _festgestellren _Tatsachen gezogener Schluß sch,;� dann ·e1nwondfre1, ·wenn er hieraus ohne Verletzung der De k­geset.z:e folgerichtig gezogen werden kann• daß auch noch 

n _  
anderer Schluß oder eine andere· Auslegun� möglich wäre mad,r:.­den vom Gericht gezogenen Schluß nicht nach § 281 Z. 5 StP0"9! anfechtbar (Zentralblatt für Strafsachen 1932/11; Lohsing-Serini, S. 218, Roeder, S 118). 

.. Im . vorliegenden Fall h11t das Erstgericht auf Grund des Ge­standn1sses des Angeklagten B. vor der Gendarmerie und b · Untersuchungsrichter im Zusammenhalt mit den übrigen Bewe�
m 

b . Ich . b d 
e1s-er�e n1ssen, zu we en ins eson ere auch die Angaben d M1tang,ekl<1gten T. und K. gehören, di,e Verantwortung des A 

e
r geklagten in . der Hauptverhandlung als unglaubwürdig abgelel-i�; und als erwiesen angenommen, daß -er .9ewußt hat er bet ·1· sich, ohne von Beruf Fleischhauer zu sein. an dem Verkauf 

ei_ ige 
FI · eh • d ·" - einer e1s menge von min estens 160 kg die durch die Schlacht f .. f R' d 

' ung �o� un 1n er� gewonnen wurde. Die Beweisergebnisse, die 1n 1h_ren_ we�entl1chen ��langen in den Entscheidungsgründen des· Urteils 1m einzelnen •erortert und gewürdigt werden und auf d· sich da3 Erstgericht bei Vornahme der angefochtenen Feststellu�� ?en stu�zt, lassen nach den Gesetz;en logischen Denkens den 1m Urteil gezogenen Schluß auf die Kenntnis des Angekla t 8. von der Gesamtmenge des zum Verkauf bestimmten Fleis� 
en 

durchaus zu. Der Vorwurf einer unzur,eichenden Begründ 
es 

der �ngefochteneh Feststellung is� demnach ungerechtfertigt. [)�: Ausfuhrungen der Beschwerde, mit denen der Nichtigkeitswerb darz�tun versucht, _es sei (hm die Gesamtmenge des zum Betri:b bereitgestellten Fleisches nicht bekanntgewesen es sei ihm I d' lieh eine Men�e vo� 500 _ kg Fleisch zuzurechn�n, die verkauft ;� haben er_ zugibt, sind nicht geeignet, einen Begründungsman ·e•' des Urteils nachz,uweisen (OGH, r. Juli 1952 5 Os 411 · R8'9' St. Pölten, 6 Vr 1145/49). 
' ' 

§ 14� Stq um�aßt die versuchte erfolglose Ve.rleitung und auch die H1lfele1stung zum Verb�echen der Fruchtabtreibung 
Das Erstgericht hat mit R,echt i1n dem festgestel'l�en Sachver­ha.l_t das V,erbrechen der Mitschuld an der Abtreibung' der L,erbesfrucht ,na,ch dem § 146 StG ·erblickt. Durch die Straf­g,ese.�znovelle 1931 wurde an Stelle der akzessorischen Tat­

bestande der §§ 5 und 9 StG zurm Verbr.echen der Abtreibung der Leibesfrucht nach dem § 144 StG der Tatbestand des Ver­brechens der Mitschukl a.n der Abtreibung der Leibesfrucht na,ch dem § 146 StG eilngdührt. Dire bis da:hin in Geltung �estandenen .. 1llgemeioen Bes_timmu�gen w�rden hierdurch erheb. lieh v-erscharlt. Nunmehr 1st M1tschuld1ger des Verbrechens �ach d�m § 144 StG,_ wer di,e Schw,mg,er-e z-ur Abtreibung ihrer Leibesfrucht verleitet oder ihr dazu Hilfe leistet mag aruch ,nur beim Versuch der Mitwir�U'ng gebl:i,eben ;ein. D!: Ta.tbestanc;f des § 146 StG in der Fas�ung der Strafgesetz­nov,ell_e  1931 ·umfaßt somit sowdhl die v-ersucht-e erfolglose V�rle1t_ung zum V.erbrechen na.ch dem § 144 StG als auch di,e Hilfeleistung zu di,esem Verbrechen. Nicht bloß die vollbracht sondern auch die versucbte er�olglose Verleitung zum Ve
e

'. brech�n der Fr -ucht<1btreibung ist nunmehr nach dem § 146 StG als Mitschuld an dem V.erbr-echen der Abtreibung der Leibes­frucht zu ahnden (Entscheidung des OGH, OeJZ. 210/48 undJBI 1950,, S. 506) (OGH, 20. Oktober 1952 s Os 675-
LG Wiiem r d S Vr 1540). ' , 

' 
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Die Tätigkeit der ÖJterreichischen Bundesgend11rmerie wird 
im laufe des Jahres bei jeder Dienststelle in einer Uebersicht 
registri-ert, zum Jahresabschluß zusammengefaßt W1d seitens 
der Landesgendarmeriekommanden dem Bundesministerium für 
Inneres - Gendarmeriezentralkommando - vorgelegt. 

Der die Uebersichten über die im Jahre 1952 erzielten 
wesentlichen Diensterfolge und geleisteten besonderen Dienste 
beinhaltende Sammelakt umfaßt 1341 Rubrike-n, in denen jeder 
Dienst, der vom einzelnen G,mdarmen bis zum Landesgendar­
meriekommando geleistet wird, enthalten ist. Dieses Konvolut 
hat ein Gewicht von 1.32 kg und es könnte jeder Laie leicht 
dazu verleitet werden, zu m.einen, daß es sich kurzerhand um· 
einen Akt nach Gewicht handelt, der eine nichtssagende Ver-

•• waltungs11rbeit nach einem bestimmten Schema beinhaltet. Dem 
ist aber nicht so, denn in diesem Aktenbündel ist jede Patrouille, 
Verhaftung, Anzeige, Organm11ndat (Strafverfügung), jede Erhe­
bung, jede Hilfeleistung bei Elementarereignissen, Alpinunfällen 
usw. ordnungsgemäß und gewissenhaft registriert. 

Der Tätigkeitsbericht der Bundesgendarmerie zeigt, daß im 
Jahre 1 952 eine bedeutend größere Beanspruchung erfolgte als 

im Vorjahre. Diese erhöhte Beanspruchung ve.rteilt sich auf 
den krimirnalistischen als auch verwaltungstechnischen Sektor. 

Vor allem soll der Kameraden ged11cht werden, die in Aus­

·übung der lJschworenen Pflicht ihr Leben lassen mußten, An 
Schwerverletzten hatte die Bundesgendarmerie im abgelaufenen 

Jahre 60 Beamte zu verzeichnen, womit sich die Zahl der 

tödlich verunglückten oder ermordeten Gend11rmen seit dem 
Jahre 1945 auf 107 und die der Schwerverletzten auf 391 

beziffert. Die leichtverletzten Gendarmeriebeamten sind in 

dieser .Zahl nicht einbezogen. 

Nachstehend werden auszugsw.eise die wichtigsten Daten 

aus der Jahresübersicht 1952 angeführt: 

Im vergangenen Jahre wurden 9546 Verhaftungen wegen 

Verbrechen und 1Vergehen vorgenommen, 86.1 28 Anzeigen 

wegen Verbrechen, Vergehen •und Uebertretungen an die 

Gerichte •und 228,596 Anzeigen an die Verwaltungsbehörden 

erstattet. An Strafverfügungen wurde in 444. 1 20 Fällen ein 

Bel 2 185 370 S eingehoben. Ueber Auf�orderung der 
rag von , . _ 

Gerichte und Sta11tsanwaltschalten wurden 1 1 4.00_� u�_d uber 

Auftrag der Verwaltungsbehörden 1,051.406 Geschaltsstucke er­

ledigt. Zum Zw.e cke der Strafrechtspflege wurden 10.203 und 

für z·wecke des Verwaltungsstrafverfahrens 3426 Hausdurch­

suchungen und Beschlagnllhm,m durchgeführt. 

1 Z h . m',t der Suche nach abgängigen, verirrten 
m · -usamnwn ang 

d I f Pnrsonen wurden 1 089, bei Auffindung von 
un ent au enen - • d h 
Leichen 1392 und bei Unfällen 1_7.670 Interventionen urc • 

f"h t Bei 1969 Elementarereignissen waren 4579 Gendar­
ge u_ r

bea
. 

kt' bntniligt. Bei alpioon Rettungs- und Bergungs• 
mer1e mte a ,v � � . · b · 263 

d • 487 Fällen interveniert, wo e1 
•unter.nehmungen wur e '" 

R d 304 Bergungen erfolgen konnten. 
ettungen un 

d d · · Jahre 
D. d h die österreichische Bun esgen armer1e im 

,e urc b 'ff ·eh auf 
d - b ht n Vermögenswerte ez1 ern s1 

1 952 zustan ege rac e _  . 
E h"h . d s Betrages gegen-

15 526 095 S dies ergibt eine r o ung e 
' · ' 

1 698 771 S. An Dienststücken wur-
über dem Jahr-e 1 951 um ' ·. 

A • und Berichte erledigt. 
den 3,841 .32

� 
•n

�:�wachungstätigkeit wurden 724.908 Fuß-,_ 
Im Z

F
uge

h d
er 

8369 Ski- 63.741 Kraftfahrzeug-, 430 Wasser-
57 425 a rra ·, ' · ht t . 

d 16 989 Eisenbahnpatrouillen verric e . . kraftfahrzeug- un · .. . d 1 93 Fälle zu v.erzeichnen, die 
An Waffengebrauchsfallen sin 

in den meisten Fällen leichter Natur waren. 
d in 218 Fällen 

Von den Gendarmeriediensthun��n wu
d
r 

� 73 Fällen Teil­. 61 Fällen positive un in 

interveniert, davon in 
_ _, A b  .1 n dieser Hunde w-urden 

. lt A f Grund ... er r e1 e 
h' b • erf,olge erz1e • u . . b ht A ßerdem wurd.en ,er e, 

72.559 S an Gut zustand� 
'b
ge ��c 

• 3 ;ilddie'be., 5 entwichene 
3 R - ber 8 Em 11ec;,r,e<r' 

b 2 Mörder, au ' 
II d 4 Lawinenverunglückte ge or• 

1• 17 D'ebe geste t un . 
Hält mge, 1 

d 40 Täter direkt verwiesen, 
d Dieristhunden wur en 

1 gen. Von en 
f t eh11ere Personen 'betei igt waren.

be' b . manchen Stra ta en m 
wo ' e1

. lzen Bilanz ist ersichtlich, daß die öster-
Aus dieser st0 

d 
. ach wie vor ihre beschworene 

h. h Bundesgen armer1e n 
R h reic 1sc e 

h h ltung der öffentlichen Ordnung, u e 
Pfl' ht zur Aufrec ter a 

V lk ,c . W hie des Staates und des gesamten o es
und Sicherheit zum 0 

jederuit erfüllt. 
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morilnerruch unil Brariillegung in Jagerberg 
Von Gendarm FRANZ KIENREICH, Gendamieriepostenkommando Feldbach, Steiermark 

Die beim Bezirksgendarmeriekomma,ndo Feldbach einlangende 
Depesche des Gendarmeriepostens Jagerberg ließ vorerst ebenso­
gut eine Brandl-egung wie auch einen Bubenstreich oder eine 
fingierte Angeleg,enheit vermuten und selbst ein gewiegter Krimi­
nalist hätte vorerst an einen Mordversuch kaum gedacht. Wer 
würde auch i-n den Worten: "Um zirka 0.30 Uhr des 20. Ok­
tober 1952 wurde in F. durch das Stallfenster der Bauli<:hkei!f:en 
des Besitzers K. M. eine mit Benzin getränkte Zeitung in br.en­
nendem Zustande geworfen, es gelang jedoch dem Sohn des 
Besitz,ers L. M., der durch die Stichflamme der Zeitung geweckt 
wurde, die Zeitung durch Uebergießen mit Wass·er zum Ver­
löschen zu bringen", einen Mordv-ersuch vermuten! 

Unter Leitung des Bezirksgendarmeriekommandanten, Gendar­
meriekontrollinspektor Ernst Maurer und des Gendarmerierevier­
inspektors Ninaus der Erhebungsabteilung des Landesgendarmerie­
kommandos für Stei·errnark wurden di,e Erhebungen -eingeleitet. 

Zunächst wurden die Verhältnisse im Objekt selbst genaue­
stens überprüft. Der Besitz-er ha:tte -eine Schwester, die bereits 
vor längerer Zeit verstorben war. Nachdem auch ihr Gatte ver­
schied, hi-nterblieben vi·er unversorgte Kinder, die nun von M. 
adoptiert wurden, und zwar ein Knabe und drei Mädchen. 
Diese Kinder sind in der Landwirtschaft des M. beschäftigt und 
es gilt der Sohn L. als zukünftiger Erbe des sehr wertvollen Be­
sitz-es. Eine der Schwestern des jungen M. ist bereits verheira­
tet. Der Schwager des zukünftigen Erben hatte vor geraumer 
Zeit di·e Neueindachung. des Stallgebäudes finanziert und es war 
aus folgenden Erwä_gungen heraus eine Fingierung seitens des L. 
M. -nicht ausg,eschloss,en. Seitens des R. B., des Schwagers des L. 
M. bestanden durch die Finanzierung des Dachstuhlbaues vom 
Stallgebäudes bestimmte, berechtigte Ansprüche auf den Besitz. 
L. M., sich dieser Tatsache bewußt, hätte nun selbst eine 
brennende Zeitung durch das Pferdestallfenster, in dem er selbst 
schlief, werfen und anschließend löschen können, um dann bei 
einer Aufteilung des Be;itzes die Tatsache vorzubringen, daß, 
wenn er nicht 3'ewesen wäre, der Besitz ohnedies verbra.nnt 
wäre und als Haupterbe somit nur er in Betracht käme. L. M. 
zei3'te sich bei seiner Einverna!ime jedoch derart ruhig und 
sachlich, erzählte den Vorgang über das Lösch-n der Zeitung 
mehrmals immer auf die gleiche W,eise, daß endlich dieser Ver­
dacht vorerst und _auch mit Rücksicht auf die Beweislosigkeit 
fallengdassen wurde. 

Ein anderer Verdacht, der Schw.ager des L. M. habe den 
Brand gelegt, um di,e Erbrechte des M. zu schmälern, wurde 
fa.llengelassen, weil eine Vermutung, sein Schw;iger R. 8. hätte 
den Brand ausgerechnet an jenem Gebäude, zu dessen Aufbau 
er selbst am meisten beigetragen hatte, gelegt, absurd erschie111. 

Ein weiterer Verdacht gegen den Bruder des Schwa3'ers, der 
ein zi-emlich baufälliges Nachbarobjekt bewohnt und durch die 
Brandlegung auch sein Objekt hätte v•erbrennen können, um .allen­
falls eine größere Versicherungssumme dafür zu erhalten, schien 
wenig logisch, weil dieser dann das Feuer entweder am eigenen 
Objekt oder wenn schon an den Baulichkeiten des K. M., so 
doch an einer anderen Stelle gelegt hätte, wo weniger Gefahr 
der Entdeckung gewesen wäre, zumal er ja, mit den Lokalv-er-

Das Stallgebäude mit dem vom Täter finanzierten, neu errichteten Dach­

stuhl. Das Fenster an der Stirnseite Ist jenes, durch welches die brennende 

Zeitung geworfen wurde. 

hältnissen bestens vertraut, gewußt haben. mußte, daß L. M. lm 
Pferdestall schli-ef. 

Somit schi-enen alle logischen Voraussetzungen für eine Brand­
legung zu fehlen. 

Dies vorwi,egend auch deshalb, weil ja durch das Abbrennen 
des Objektes sich auch alle Beteiligten in den eigenen Erbrechten 
geschmälert hätten. 

Geht man nun von der Tatsache aus, L. M. sollte beseitigt 
werden, fehlt es a\,Jch hier nicht an Motiven und •es erscheint 
eine derartige Tat bedeutend logischer, da ja durch das Abbren­
nen des Objektes der Haupterbe entfernt und die Spuren des 
Verbrechens vernichtet worden wären. 

So wurde nun in mühseliger Kleinarbeit Indiz um Indiz ge­
sammelt ·und es kam der Verdacht auf den schon erwähnten 
Bruder des R. 8. namens A. 8. Wäre nämlich dieser der Täter, 
was durch seine Lokalkenntnisse und dem vorhandenen Motiv, 
Verbrennen seines eigenen Objektes, um die Versicherungssumme. 
zu erhalten, müßte doch in seinem Haus·Beweismaterial gefunden 
werden. Und als dann die erhebenden Beamten bei A. 8. er­
schienen, lag di,e Sache fast völlig klar, da 'dieser eine Art Ner­
venzusammenbruch erlitt. Und doch, wi,e sich im laufe der wei­
teren Erhebungen zeigte, w;ir er der Täter nicht. Dennoch lag 
in seinem Haus der Schlüssel zum Verbrechen. A. B. hatte .näm-
lich einiges Benzin in seinem Hause, welches er von seiinem " 
Bruder, der bisher am wenigsten Verdächtigte, erhalten haben •. 
wollte. Von der Erhebungsexpositur Leoben wurde R. 8. nun� 
über die Herkunft des Benzins befragt und gaö an, di,eses von 
einem inzwischen .nach Amerika ausgewanderten Volksdeutschen 
erhalten· zu haben. Er brachte auch ein vorerst stichhaltig schei­
nendes Alibi vor 'und so wurde zunächst in F. weitererh9ben 
und weiter Beweismaterial gesammelt, bis den erhebenden Be­
amten der Zufall zu Hilfe kam. 

R. 8. hatte nämlich in seinem Alibi angegeben; er sei bei 
einer Frau in Graz gewesen •und es stellte sich bei der Ueber­
prüfung dieser Angaben wohl heraus, daß R. 8. tatsächlich 
dort gewesen war, doch die von ihm angegebene Zeit stirpmt.e 
nicht überein. Außerdem hatte B. bei dieser Frau ein Falirrad 
zurückgelass-en, welches offenbar •unredlicher Herkunft war, denn, 
wie erhoben wurde, wa·r B. nicht im Besitz eines F;ihrrades. So 
wollte man nun ·zur Festnahme des R. B. sch-reiten, doch di,eser 
war inzwischen verschwunden. Sofort begann .nun die Fahndung 
nadi dem flüchtigen R. B. in größtem Stil zu laufen. 

Dank der Mithilf,e der Bevölkerung von F. wurde schli,eß­
lich B. im Gemei,ndegebi,et W. aufgegriffen und v,erhaftet. 

Während der Schilderung des Herganges der T a.t hi,elt er 
ausdrücklich f,est, daß er keinen Brand legen wollte, sondern nur 
seinen Schwager und Erben L. M. zu beseitigen trachtete. Ja, 
er hätte sich vor Ausführung der Tat noch beim Feuerlösch·teich 
überzeugt, ob genug Wasser darin sei, damit auch nicht sein 
Dachstuhl, den er .ja finanzi,erte, v,erbr-enne. 

Bezüglich des Fahrraddi,ebstahls gab •er an, di!ß er zuerst -
beim Stallfenster Nachschau gehalt,en habe, ob sich sein Schwa-\..-< 
ger bereits ,im Bett befinde und als dies nicht zutr;if, habe er 
sich in das Nachbardorf beg,eben, von wo aus er dann mit dein 
gestohlenen Fahrrad zurückkehrte. 

/
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Blitzlichtaufnahme der Eclce im Stallgebäude, in der K. M, schlief. (1) Da� 

Fenster, durch welches die Zeitung fiel. (2) Bett, in welchem K. M. schlief, 

(3) Der halb mit Heu gefüllte Futterkasten. Am Boden ist d'eutllch das 

viele Heu zu erkennen und zeigt anschaulich wie schnell das Feuer um 

,sich gegrillen haben wDrd.e. 
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VOM RJECHTSSTAAT Von Dr. FRANZ DESORT, Wi�n 

--------------------

(Fortsetzung aus der letzten Nummer) 

Der Rechtsstaat im heutigen Oesterreich 

Die, nach länger-er Unt-erbrechung, heute wied-er in · Kraft 
stehende österr,eichische Bundesv,erfassung vom 1. Oktober 1920 
hat vier politische Ideen zu ,einer staa,tsr,echtlichen Einheit ver­
eini_gt, das demokratische, parlamentarische, r-echtsstaatliche und 
das föderalistische Prinzip. 

Wenn man bede,:ikt, daß der R-echtsstaabsgedank-e neben den 
Gr-undrechten -und der Gewa.lbenteilung ei,ne rechtspolitische 
Grundforderung des Liberali,smus dc1rst-ellt, der Demokratismus 
hingegen ei,ne dem Liberalismus grundsätzlich ent3'egengesetzbe 
Handlungsweise aufw-eist, · indem er di-e Freiheit durch Teil­
nahme am St;iat, stallit: durch Fr-eisei,n vom Staat err-eichen will, 
scheinen sich i .n dieser österr-eichischen Bundesverfassung Ge­
gensätz,e friedl,rch z,u paar-en. 

Doch, eine Volksherrschaft ist im größeren oder kleiner-en 
Ausmaß immer füktiv und besonders in der r-epräsentativen 
Demokratie, wo dile Herrschaft von der Volksvertretung, also 
der Me'hrheit eitnes · kleinen Ausschnittes des Volksganzen aus­
g.eübt wi·rd, scheFnt der Bestand von Gegengewich'ben ·libe_:alen 
Ursprungs, als Sicherungen des. einzelnen vor dem �1b�r-

&ächHg,en Staat - wie sie sich im r-echtsstaatlichen Prunz1p 
·,arstellen - notwendrg z-u seirn. 

Die Bindung der Verwaltung an die Gesetz,e ist eine wtsent, 
liehe Errungenschaft des V-erf.assungsstaabes7 In, der Bundesv,er� 
fasstrng finden wir den Grundsatz der Gesetzmäßigk�i� . det 
Verwaltung in der .Formuli,erung des Artikels 18 BVG kod1f1z1ert: 
"Di,e gesamte std<'ltliche Verwalbung darf nur auf Grund der, 
Gesetze ausgeübt werden." Nicht Rechtmäß-igkeit, sondern 
Gesetzmäßigkeit der V-erwaltung z,eichnet die neueste geschicht­
liche Erschein.ur1gsform des Rechtsstaabes aus·. Jeder, a�ch der 
begünstigende Verwaltungsakt, muß ein Gesetz oder eine vom 
Gesetz abgeleitete Rechtsquelle z,ur Grundl.age haben. 

Neben der disziplinären ·und strafrechtlichen Haftung der 
Verwaltungsorgone und der staatsrechtlichen Ha.ftung de,r. _ob�r­
sten Vollz,ugsorgane Für die -Ges·etzmäßigk,ei't ihrer Amt:stat1gke1t, 
stehen ;i(s Krönung des rechtsstaatlichen Prinzips die Einrichtu·n­
gen der V-erfassungs- und Verwaltu:ngsgerichtsba·rkeit. 

Der Ersatz von Schäden, di·e durch Gesetz,esver!etzu125,en 
öffentlicher Organe entstehen, ist ber.eits ein Programmpunkt 
der Dezember-Verfassung von 1867, Art. 12 Abs. 3 des StGG ge­
wesen. Doch di-ese rechtssta<1tliche Forderung sollte nur Pro­
grammpunkt bleiben. 

Erst die Zweite Republik 'hat durch das sogenannbe Amts­
haftungsgesetz, BGB! Nr. 20/1949 die �rvilrechtliche Ha�JJ.g 
der Gebietskörperschaften und der Amtsorgane,_ �ie V,e�p_fl1c�­

i8ung zu Schadenersa.tz aus schuldh_aft _ gesetzwidriger Tat1gke1t 
•brigk-eitlicher Vollz:ugsorgane, v,erw1rkhcht. 

Ein Vorzug der rneuesten' geschichtlichen Erscheinung:. des 
R-echtsstaates ist es, das V-erhältnis vqn �ta,it und Staatsburger 
durch Gesdz ger.egelt ZU haben. D;i.zu g,ehört vor allem, 
-unter wdchen Bedingungen der Staat ei•ner Person habhaf.t wer­
den kann. ' . 

h Im Rechtsstaat sind für die F-esbn;ihme einer P.erso
1
n nie_ t 

alle Mitt,el • ,er!a.ubt und !3uch der Weg der Amtshandlung 1st 
den zuständigen Organen ,durch Gesetz gewiesen. Daher kommt 
z-um _Beispi,el der R,egelung des administr�tiven Waff.engebrauches 
im Rechtsstaat ,eine besondere Bedeutiung ,zu. Das Ges�tz vom 
25. Dezember 1894, RGBI Nr. 1 a11.1s 1895, betreffend d1,e „Gen­
d.armerie der ·im Reichsrat vertretenen Königr-eiche und �anc:Jl�r 
und die Zusatzverordnung des Ministeriums für La.ndesverte1d1-
gung vom 211 März 1895, Präs. Nr. 617, r�g:e'l'n ?is heut,e -
mit nur wenig,en Aen.derung,en - den adm-in1sbr.at1ven W.aflien­
gebrauch für den Ber,eich der Gendarmeri,e. 

· Z:usammenf;issend kann ruhis gesagt werden, daß de_r wesent­
liche Bestand der g,escl\ützten Rechte des einzelnen 1m Staate 
bereits ein Jahrhundert .a,Jt ist und die A·nerk-ennung von Me,n­
schenrechten und der Persönlichkeit enthätt. 

Allein :in. der Eigenart der staatsr,echtlichen Existenz des 
heuti'gen Oesterr,eich ist .ei.ne Durchbr.echu,ng des R�chtsstaats­
gedank,ens zu· erk,ermen,. Di,e Ta.tsache, daß durch die S�.tz1:rg,
der Ver-einten Nationen vom 26. Juni 1945 die Sup•re�at1e er

Großmächte in ,eine rechtliche gewandelt wur,de, h·at sich a_ucl.
, 

auf die ·innerstaatliche Rechtsordnung Oesterr,eichs a�sg,ewirkt_. 
Di,e Souv,eränität i?t zweif,ellos bei O.esberr.eich beschrankt, und 
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zwar was S'ehr entscheidend ist, durch einen völkerrechtlichen 
V-ert:ag, zu dem allerdings Oesterr-eich bis heut,e noch nicht als 
Partner beigezogen wurde. . . Der Rechtsstaatsgedanke wird im einz-elnen durch die Arti­
kel 2 lit. c, Art. 5 und Arit:. 6 lit. b des Kontrollabkommens 
vom 28. Juni 1946 durchbrochen. 

Obwohl der erste Satz des A'l't. 2 lit. C !:,estimmt, daß di .e 
Alliierte Kommission nur über die österr,eichische Regi-erung oder 
über andere entsprechende österr,eichische Behörden . hand�_ln 
soll, ,enthalten die .nachfolgenden Absätze 1 ,md II bereits weit­
gehende Ausnahmen für den Fall, "um Recht und Ordnung �u.f­
recht zu erhalten, folls di,e öster:_reichischen Behörden dazu nich't! 
imstande sind, oder, wenn di•e österreichische Regi-erung bzw. 
andere entsprechende österreichische Behörden die von der, 
Allii-erten Kommission erhaltenen Anweisung,en nicht ausführen. 

Der Absatz III ermächtigt die Allii,erte Kommission, im falle 
einer der im nachfolgenden Artik,el 5, aufgezählten_ Angelegen­
heiten "dir-ekt-e Maßnahmen" zu ,ergreifen, wobei allerdings ni•r­
gends festgeset�t ist, was unter diesem Ausdruck im Sinne des 
Kontrollabk,ommens zu verstehen ist. 

Solche Angelegenheiten des Art. 5 sind, •um nur die in 
diesem Zusammenhang•e am wesentlichsten anzuführen: Schutz, 
Obsorge ,und Rückerstattung von Eigentum, da,s de!: R-egierun�en 
einer der Vereinten Nationen oder deren Staotsburgern gehort. 
F-er,ner di,e Ausforschung, V-erhaftung •und Ausli-ef,erung irgend­
welcher Personen, di,e von eine·r der vier Mächte o_d-er vom 
internationalen Gerichtshof w-egen Kri•egsverbr.echen und Ver­
brechen gegen di,e, Menschlichk,eit gesucht werden. Die öster­
r•eichische Regierung wi,rd durch diesen Artikel v-erpflichtet, alle 
ander,en Personen, di,e solcher Verbrechen beschuldigt sind und 
unter ihr,e rechtliche Gewalt fa.llen, abzuurteilen, jedoch ,u ,n t e r 
V o r b e h a lt d e s  Kon t r o l l rec ht,es  des Alliierten Rates 
hinsichtlich Verfolgung ,und Bestr;ifung solcher Verbrecher. 

D0mit wird dem Alliierten Rat die Ermä.chtigung erteilt, 1n 
die österreichische Rechtsprechun� und Verwaltung nach sei-
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5a. lieinr. flilolf Dittrich Kolonialwaren, Kaffee, 

Wien XX, - Jägersfra.l}e 41 Tee, Gewürze 

GÄRTNER & Co. 
Mitt e r s ill, Land Salzburg 
Telephon Nr. 48 

Österr eichs größte 

FAHNENFABRIK 
liefert prompt 
Fahnen, 
Wimpel und 
Abzeichen 

Eigene Stickerei, Näherei, Färberei u: Textildruckerei 

� .. 3.J,oA.g.M 
SPEZIA LHAUS Fü R SCHALLPLATTEN 

WIEN III, LANDSTR. HAUPTSTRASSE 10 3 
Telephon U 14 2 84 

------------------------

Bietet: Radioapparate 
Tonmöbel 

Plattenspieler 

Mag11etophone 

Staubsauger 

Luster 

Eisschränke 

Elektrowaren 

14 

9Ji,9ufe1t.. 
DAUERBRAND• 

ÖfEN·HERDE 

AUTOMAT­

KAMINE 

Zentrale: 
Wien XVIII, Jörgerolra6e 10 

Flllalen: 
Graz. Joanneumring 11 
Linz, Haoplplalz 17 
Wr. Ncasfadt. Bahnga.11se 22 
SI. Pöllen, Huogasse J 

� 

J-,� $ir(gß�(g�[K{
Wien Vll/62, Lerchenfelderstr. 79-81 
Tel e phon B 315 25 

Gesamte Sportausrüstung und Bekleidung 

zu kulantesten 
T eilzahlungsbe. 

10 Prozent dingungen 
Anzahlung, Rest nach Übereinkommen. Bis
drei Monate zinsenfrei. Dienstausweis genügt. 

In technischen Fragen steht Ihnen unser beratender 
Ingenieur zur Verfügung. 

Provinzversend. Kostenloser Prospektversand. 

BEHÖROL.
KDNZESS. 

IM ALLEM APOTHEKEN 

AUTO 
RETTUNO, HILFE, BERGUNO 

I�MAH & ��-
Tel. U 45 4 30 
IV, PRINZ-EU0EN-STR. 30
LAU F E N D ER D I E N S T
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nem Ermessen einz,ugreifen und steht durch Beeinflussung der 
Rechtsprechung im Widerspruch zu Artikel 87/1 BVG, wo­
nach di,e Richter in Ausübung ihres Amtes unabhängig sind. 

Die Durchbrechung des Rechtsstaatsgedankens geht jedoch 
noch weiter, indem in Art. 2 lit. d des Kontrollabkommens 
den "vier verschiedenen Hochkommissaren" die Erm;ichtigung 
erteilt wird, falls der Allii,erte Ra,t keine Maßnahmen ergreift, 
in jeder Angelegenheit, auf die sich Art. 2 lit. c Abs. 1 und II, 
und Artikel 5 sowie Art. 8 lit. d, beziehen, unabhängig in 
ihren entsprechenden Zonen Maßnahm_en zu ergreifen. 

Da unter dem Wort "Maßnohmen" unbeschränkte Ermes­
sensfreiheit verstanden werden· kann, wobei geltende österreichi­
sche Gesetze nicht nur mißachtet, sondern auch durchbrochen 
werden können, ist die Voraussehbarkeit der Handlungen , der 
Besatzungsmächte für -den Staatsbürger praktisch vernichtet und 
darin eine Erschütterung des Rechtsstiaates zu sehen. 

Den tiefsten Einbruch in das Gefüge des Rechtsst.aates stellt 
der Artikel 6, lit. b dar, wonach der Alliierte Rat die österrei­
chische Regierung oder die entsprechende österreichische Behörde 
jederzeit von seinem Einspruch nicht nur gegen eine legisl'3tive, 
sondern auch eine Verwaltungsmaßnahme der Regierung oder ·einer 
solch,en Behörde in Kenntnis setzen und verfügen kann, daß die 
betreffende Maßnahme rückgängig gemacht wird, oder - seinem 
Willen gemäß - abgeändert wird. 

Wenn man bedenkt, daß dadurch, abgesehen von Eingriffen 
in die Gesetzgebung des Bundes und der Länder, jeder, selbst 
der nach österreichischen Gesetzen vollkommen rechtmäßig zu­

iA:andegekommene VerwaltungSokt, an dessen Ende der Bescheid 
'""iner Verwaltungsbehörde steht, durch den Einspruch des Alliier­

ten Rates rückgängig gemacht und abg,eändert werden kann, wird 
ersichtlich, daß dadurch die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, wie 
sie Art. 18 BVG festlegt, durchbrochen ist. 

Durch die Erfahrungstatsache, daß beinahe jede der vier Be­
satzungsm;ichte eine ondere Nuancierung nicht nur ihrer politi­
schen sondern auch ihrer ,rechtspolitischen Ziele aufweist, wird 
die ·.Rechtsunsicherheit für den Staatsbürger verstärkt. Dadurch 
wird für ihn aber auch die Voraussehbarkeit und Berechenbarkeit 
des staatlichen Handelns als wesentliches Merkmol des Rechts-
staates beschränkt. 

Es bleibt nur zu hoffen, daß mit dem Abschluß eines Staats­
vertrages und Erlo.ngung der vollen Souveränität auch der Durch­
brechung des Rechtsstaatsgedankens Abhilfe geschaffen wird. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Gemeinschafts­
aufgoben , denen der moderne Staat gegenübersteht, den nacli 
liberaler 
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Auffassung im Staatszw-eck äußerst begrenzten Staat zum 
sozial,en Ordnungs- und Wohlfahrtsstaat gewandelt haben. 

Der Rechtsstaatsgedanke im Sinne der Schöpfer und klassi­
schen Vertreter dieser Idee erfuhr j,edoch dadurcl-t in seiner 
neuesten geschichtlichen Erscheinung eine Wandlung zum Gesetzes­
staat in dem jede Handlung eines staatlich•en Organs durch Gesetz 
im förmlichen Sinne beschränkt und abgegrenzt ist. 

Der Gesetzesstaat scheint aber auch der Verwirklichung des 
menschlichen Ideals der Freiheit sehr nahe zu kommen. Denn die 

,.-Erfahrung aller Zeitalter hat uns gezeigt, daß auf dre Dau e r
'�ur eine Methode erfolgreich war, um di,eses Ideal menschen­

�öglich zu verwirklichen - und diese Methode besteht in der 
Herrschaft der Gesetze. 

Gleichzeitig findet aber auch der Gedanke seine Erfüllung, 
daß die persönliche Freiheit - sqll sie nicht zur Selbstvernichtung 
führen - nur ,relativ gedacht werden konn. Durch das Gesetz 
ist die rel0tive Freiheit aller im Verhäftnls zueinander gewähr-
leistet. 

Damit erscheint die Rechtsstaatsidee eng mit der Natur des 
Menschen ·und seinem Streben nach Freiheit verknüpft und zeitlos. 

Wenn der Rechtsstaatsgedanke heübe noch wach ist und 
Lebenskraft in sich trägt, so deshalb, weil er geschoffen wurde 
von den tiefsten und edelsten Trägern deutschen Geisteslebens, 

1 

wie lmma,nuel Kant, Wilhelm v. Humboldt und Schiller, die sich­
von der tiefsten Achtung für die innere Würde 'des Menschen 
und der Freiheit beseelt fühlt-en, welche a�lein dieser Würde 
angemess-en ist. 

Di-e Geschichte zeigt uns aber auch, daß dus der Mißachtung 
der Rechtsstaatsidee die Devise hervorging, daß Gewal-t vor 
Recht gehe und damit wurden die Grenzen zwischen ?ta�t und 
Einz-elmensch immer blasser und der Weg zur Wdlkurherr-
schaft frei. 

Heute wo wir im Zeichen weltweiter Erschütterungen, aber 
auch des' Wiede�a,ufbaues stehen, muß sich eine Rückkehr zum 
rechtsstaatlichen Denken vollzi,ehen, wenn sich nicht die �orte 
eines großen Oesterreichers -, Franz Grillparzer -, die .�1e_ser 
vor hundert Jahren sprach, ols wahr erweisen sollen, naml1�'h 
daß "der Weg der neueren Bildung von Humanit;it durch Natio­
nalität z.ur - Bestia,litdt führt I" 

läuft stets - · zum Niedergang, meint Logau 

in seinen Sinngedichten. Sdiiffe jeder Art pFlegen 

versichert zu sein. Und Ihr Lebensschiff noch 

nicht? Dürfen wir Ihnen den prosaischen V or­

schlag unterbreiten, sich einmal - wenn auch 

nur ga.nz unverbindlich - über die einfachen 

Modalitäteri einer Lebensversicherung zu erkun­

digen? Wir stehen mit präzisen Informationen 

darüber gern zu Ihrer Verfügung. Wiener 

Städtische Versicherungsanstalt, Wien 1, Tuch­

lauben 8. Geschäftsstellen im ganzen öster-

reichischen Bundesgebiet 

"" pra/dldch ... 
DER KOCHFERTICiE KAFFEEWORFEL 
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DIIANDUIIIACHEN 
UND DEREN VE RHtJTUNG Von Gend.-l<ontrollinspektor JOHANN LADENTROG 

Lehrer an der Gendarmeriezentralschule in Horn 

Wie aus der Sta-tistik der Zentrafstelle für Brandverhütung 
hervorgeht, sind im Bundesgebid Oesterreich im Jahre 1951 
bei Bränden 59 Menschen ums Leben gekommen und über 
102 Millionen Schilling Brandschäden entstanden. Aehnliche 
Zahlen scheinen <1lljährlich in der Statistik der Zentrdlstelle 
für Brandverhütung auf, wobei von dieser Stelle immer wieder 
hingewi,esen wird, daß vi·ele Brände hätten vermieden. werden 
können, wenn di,e Bevölkerung über Brandursachen und Brand­
verhütung entsprechend a,ufgeklärt worden wär,e, 

Es soll daher nicht nur Aufgabe der Brandverhütungsstellen 
und der Versicherungsunternehmungen sein, sondern auch die 
staatlichen Behörden sollen hier besonders aufklärend wirken 

· und gesetzliche Bestimm�ngen erlassen, um Brandlegungen in
Zukunft auf ein Minimum herabzudrücken, zu welchem Zwecke
einige Vorschläge dienen mögen: 

1. AufklärU111g über Brnndursachen durch Lichtbildvorträge 
in •den Schulen, Zeigen von Kurzfilmen in den Kinos über 
richtige und falsche Behandlung von Zündstoffen, elektrischen 
Anlagen und Einschaltung von Radiovorträgen über Brand­
v,erhütung .zu bestimmten Zeiten in der Dauer von zirka 
15 Minuten. 

2. Strengere Handhobung der örtlichen F,werbesc'hau durch 
Abänderung der derzeitigen Vorschriften, da dieselben den 
heutigen Verhältnissen nicht mehr entsprechen. 

Die Feuerbeschau müßte von Fachleuten durchgeführt wer­
den, so daß die elektrischen Lichtanlagen, Rauchfänge, Oefen, 
Gasa'nlagen, Blitzableit,er, Radioanlagen mit Frei<lnhennen und 
Lag,erräume mit brennbaren Gegenständen usw. auch tatsächlich 
überprüft werden können. 

Nach Abschluß der Ueberprüfung wäre an die Verwaltungs­
behörde unter Anführung aller Mängel zwecks rascher Abstel­
lung derselben, ein Bericht zu erstatt>en. 

3. Die Feuerbesc'hau in den Betri,eben müßte speziell ge­
regelt und rigoros durchgeführt werden. 

4. Gesetzlicher Schutz den Feu:erlöschgeräten und Lösch­
mitteln. 

5. Erlassung einer Verordnung, wodurch die Gemei.nd�n, 
Länder und der Bund herangezogen werden, Prämi-en an d1,e­
jenigen P,ersonen auszuzahlen, die Brandleger ermitteln oder 
durc'h deren Mithilfe Brandleg,er ausgeforscht werden konnten. 

Es ist allgemein bekannt, daß di,e Ausforschung der Bran?· 
leger die Erhebungsorgane vor schwierige Aufgaben st,ellt, da. 1n. 
den meisten Fällen am Tatort und in dessen Umgebung keine 
Anhaltspunkt,e oder Beweise aufzufinden sind. ,Daher haben sich 
die Sicherheitsorgane bei Ausbruch eines Brandes so . rasch 
wie möglich auf den Brandplotz zu begeben und sofort . �1t den 
Aufräumungsarbeiten zu beginnen, wobei in erster L1n1�. der 
Tatort und seine Umgebung gründlich abgesucht werden mussen. 
Gleichzeitig ist in Erwägung zu ziehen, ob Brandlegung vor­
liegt oder ob das Feuer aus irgendeiner anderen Ursache ent­
standen sein könnte. Hierbei wären aus ei'ner Vie lzahl von 

ßrandursachen besonders drei HatJptgruppen im Auge zu fassen, 
und zwar: 

Brände, -die durch Naturereignisse eintr,eten, 
, solche die durch Fahrlässigkeit oder Unachtsamkeit ent-
stehen und schli,eßlich vorsätzlich gelegte Brände. 

Durch Naturereigniss-e entstehen die meisten Brände infolge 
Blitzschlag und gerade hier ist bei den Erhebu�gen beso�_dere 
Vorsicht geboten, denn zur .Zeit ,eines Ge_wrtters benutzen 
Brandleger häufig die Gelegenheit, entwe?er 1hr oder fremdes 

Eigentum in Brand zu stecken, um den Eindruck zu erwecken, 
es handle sich um Blitzschlag. 

F II -'-r Praxis zu Hierzu wäre ein bemerkenswerter a aus = 

erwähnen. 
Uh Im Hochsommer an einem Samstag, ging gegen 

J
1 

"tt 
r 

15 Minuten über 
1

der Gemeinde E. ein schweres 
b 

ewi
Aj' 

•nieder und nach kLrrzer Zeit wurde FeU1er0larm gege 
d

en. 
d 

s 
die Gendarmeriebeamten am Br,mdplatz erschienen, stan 

b 
en rei 

Scheunen in hellen Flammen. Im ersten Moment glau te ma
� 

an Blitzschlag, welcher Meinung auch der Besitzer der ers • 
ab�ebrannten Scheune war. Die näheren Untersuchungen am 
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Tatorte zeitigten aber keinen Beweis für Blitzschlag und so 
wurden verschiedene Möglichkeiten in Erwägung gezogen, unter 
anderem auch, die ganze Ortsbevölkerung zu befragen, ob 
jemand wahrgenommen hätte, daß es während des Gewitters 
im Orte eingeschlagen hat. Diese Frage wurde mit zwei Drittel 
verneint und als auch der Besitzer M. nach längerem Verhör 
gleichfalls an einem Bli,tzschlag zweifeM:e, 9<16 er an, daß der Brand 
durch Kurzschluß in der elektrischen Leitung entstanden sein 
könnte. Auch diese Angaben konnten einwandfrei widerlegt wer­
den ,und als ihm noch vorgehalten werden konnte, warum die
Sämaschine und Windmühle, die ja gewöhnlich in der
Scheune unt,ergebracht sind, während des Brandes in seinem 
Hofe standen, antwortete er, daß er bei einem· Gewitter immer
die Geräte aus der Scheune gebe. Als auch .noch seine Ver­
slcherungspo/izze überprüft wurde, konnte man eine Ueber­
versicherung feststellen und so kam es, daß der Besitzer M. 
nach länger,e_r Zeit ein Teilgeständrnis ablegte. Er behaupt,ete
nämlich, er sei kurz vor dem Gewitter in d_er Scheune ge­
wesen und habe sich eine Zigarette angezündet, wodurch es w.ahrschein lich zum Auisbruc�e des Feu•ers gekommen sei__,_ dürfte. . II'' 

Erst nach längerer Einvernahme gab M. zu, seine Scheune 
de _�h�.lb �ngezü�det zu haben, um sich mit der Versicherungs­
pram1e eine großere Scheune aufbauen zu können. 

Bei Feuersbrünst-en, die durch Fahrlässigkeit oder Unachts�m­
keit entstehen, werden die Erhebungen meistens zu oberflächlich geführt. Hi,er muß mit denselben genauen und gewissenhaften 
Nachf�mchungen v<;>rgegangen werden, wi·e bei Brandstiftungen. 
So w1,e Morde wiederholt a-ls Selbstmorde vorgetäuscht wer­den, können auch Brandstiftungen als Unvorsichtigkeit oder Fahrlässigkeit hingestellt werden. 

Ein besonder,es Kapitel nehmen die Brandstiftungen ein. Di,e häufigsten Brandl,egungen werden in der Absic'ht auf Ver­
sicherungsbetrug begangen. Zahlreich sind auch die Brände die gelegt werden, um jemanden zu schädigen. Für di-ese Per� sonen ist das Motiv mei'st Rache, Haß, Streit, .Erbscha�s­angeleg�nheiten, Kränkungen, abgewiesener Verehrer, politische 
Gegensatz,e und dergleichen mehr. 

Eine große Anz�'hl von Bränden entstehen durch krank ver­anlagte Personen, di·e _ _  den Trieb haben, Feuer zu legen (Pyro­manen). Besonders ware noc'h auf die Brandstiftuingen hinzu­weisen, bei denen der Täter ander-e Verbrechen verschleienn will. Dies tri•tt häufig bei Morden, Veruntreuungen Betrü-
·gerden und Diebstählen ei'n. 

Es soll hier noch ein nicht alltäglicher Falt der sich vor länger,er Zeit ereignet hat, erwähnt werden, wo ein Haus un� eine Scheune durch Brandlegung vernichtet wurden. 
An einem Abend saßen 5 Personen im Gasthaus R. in E.

beisammen und spielten Karten. Die Kartenspieler waren vom
selben Ort, dr,ei von ihnen hatter.i keinen besonders guten 
Leumund. Gegen 23 Uhr verließen die Kartenspieler das Gast­
haus und begaben sich auf den HeilJlweg. Um 1 Uhr ·brach 
in der Scheune des Landwirtes F. ein Feu,er'' aus, wodurch das 
Anwesen des Nachbarn ebenfalls mi<tverbronnte. Da nur Brandle­
gung in Betracht kam, befoßte man sich in erster Uni-e eingehend 
1T1it den 5 Kartenspi,dern und mit dem Wirt, wobei sich die Er­
hebungsorgane von den ein,zelnen Personen genau den Herga1ng 
der Spiele und die dabei gemachten Aeußerungen erzählen 
ließen. Einer von den Kartenspidern konnte den Verlauf des 
Spieles sehr gut wiedergeben und machte unter anderem die 
Bemerkung, daß c;ler Landwirt L. während des Spieles zu 
H. sagte: "Heut' wird noch einer geringer um etliche Schilling!" 
Diese Aeußerungen wurden von den Sicherheitsorganen auf­
gegriffen und L. einer genauen Einvernahme un�erzogeh. Gleich­
zeitig konnte w<1hrgenommen werden, daß di!e Stiefel, die L. in der fraglichen Nacht getragen hatte, mit demselben Lehm beschmutzt waren, wie er sich in der Nähe der abgebrannten Scheune vorfand. Durch alle diese Umstände konnte L. zu einem 
Geständnis gebracht w-erden, machte jedoch über das Motiv der 
Tat keine Angaber. , . 

' Wenn auch den Sicherheitsorganen die Branderhebungen 
mühevolle und :instrengende Arbeiten verursachen, so muß den­
nocb mit aller Energie den U_ebeltätern entgegengetret-en werden 
um einen KÜCkgang der Brände zu err•eich.en. . 

' 

(Ball 
der Osterreichischen Bundesgendarmerie

Von Gend.-Bezirksinspektor RUDOLF GUSENBAUER

Gendarmeriezentralkommando 

Zu den repräsentativsten Veranstaltungen des Wiener 

Faschings zählt der nun schon traditionell gewordene Ball der 

österreichischen Bundesgendarmerie, der am 7. Februar 1953 

unt-er dem Ehr,enschutz von Bundeskanzler Dr. h. c. Ing. F i g 1, 

Bundesminister Oskar H ,e I m e r  u_nd Staatssekretär Ferdinand 

G r a f in den Sofiensälen in Wien stattfand. 

Durch d<"Js Ersch.einen vi,eler Persönlichkeiten des öffe�t­

lichen und wirtschaftlichen Lebens, sämtlicher Land:5gendar,mr
T kommandanten, der Komrr.andanten der G� n?arn;enez•e:.itra s u e 

und der Gendarmerieschufe des Bundesm1nistenuims fur lnne:es 

,A.owie Vertreter aller Besatz•ungsmächte wurde dem Ball eine 

.esonder,e Note verli•ehen. .. , 
5-- t/·che Räume der Sofiensäle waren fest/id, �eschmuCKt, 

<1/s i� 
1
19 Uhr der Ballsaal eröffnet wurde. We1�gedeckte 

Tische, eine Unzahl Blu�en aller Art, P_almen und Blattpflanzen 

fügten sich harmonisch in das Gesamtbild des Saales. 
. 

U 20 15 Uhr ertönte zum Zeichen des offiziellen Beginnes 

d' 
m 

·Kapellmeister 1. N e u s s  e r  komponierte Festfanfare. 

l�
e 

A
v

�;hluß daran zogen unter _ den· Klängen der Bu _nde&r:r�� 

die Ehrengäste, Sektionschef Wrlhelm K r  e c h-1 e r in ._ _ 
tung des Bundesministers für Inneres,· Oskar Helmer (Staa

1
� 

k t'' G r a f war erst später erschienen), �andesrcit V/( a . · se re ar 
der Niederöst,err,eic'hischen Landesregierung, sowi,e f 1e 

set;io
v
n�diefs Ch a. l O ,u p k a un�· H a  C k 1, des• Bundeskafiz er· 

te /e'tet vom Gendarmenezentralkommandanten Gener� 
am s1 • ge 1 

1 • ein und 50 Paar-e des Jungherren- u_n 

?J�m�nk:m�t!es t;anzten unter L�itung __ des Tanzme!_sters �11/i. 
E I m <1 e r _ V -e s t e n b r u g g die Eroffnungspolonasie. _ ac 

B. d' y d Polonäse wurde von der Gendarmenekiipel�e 
een ·1gung er d f'" N' d „ t ·eh ein . . darmeriekomman os ur 1,e eros erre1 

de
� 

Lande
i
gen 

der bei den erwartungsvoll gestimmten Ball-

����h:r:t:;:ister�e Zustimmung �uslöste, angestimmt und der 

allgemeine Tanz begann.
. I' 

. 
1 •t Verlauf traten dann di-e Jazzkapelle der Po 1ze1 

m w�i •er,en 
d Ka ellmeisters Hans A h n i n g e r und das 

unt:er Leitung es 
de

,P 
Ravag unter persönlicher Leitung des 

•
kleine// 

�r
t
chest

C
er

h
•rl

y G a u d r i o t in ihre Rechte und spielten 
r ape me1s -ers u 

pausenlos zum Tanz auf. 

Im Gemütlichen sorgten die Zaruba-Schrammeln, im Herz/. 
keller die Vöslauer Spatzen und in der Bar ein beliebtes Trio 
für besonder,e Stimmung und die Besuch�r konnten sich je 
nach Eigenart der Veranlagung die jeweilige Unterhaltungsstätte 
auswählen. 

Auch heuer konnte beim Mitternachtskabarett der humor­
volle Conferender Heinz Co .n r ad s prominent>e künstler an­
sagen, deren Vorträge mit besonderem Beifall aufgenommen 
wurden. 

Das glanzvolle Ballfest gestaltet>e sich sehr abwechslungsreich 
und endete in den frühen Morgenstunden. 

t 
Einzug des Jungherren• und -damenkomi• 

tees zur Polonäse. 

Photo: Grandegger 

� 

Die Festgäste: Von rechts nach links: 

Land,srat Wallner von der Nieder­

öster;elchischen Landesregierung, Sek• 

tionsdtel Chaloupka, Bundeskanderamt, 

Gendarmeriezentrallcommandanl General 

Dr. Klmmel, Generaldirektor für die
, 

öffentliche Sicherheit, Sektionschef Krech­

ler, Sektionschef Dr. Hadcl, Bundes­

kanzleramt und Gend.-General Doktor 

Schmittner, Stellvertreter des Zentral­

kommandanten. 
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..{},,,ENDARMERIEBALL 1953 
veranstaltet vom 

Landesgendarmeriekommando für Tirol 

Von Gend.-Oberstleutnant EGON WAYDA 

Stellvertreter d� Landesgwidarmeriekommandan�n für Tirol 

Zum dritten Mdle fldch dem Krieg hat das L,mdesgendarmerie­
kommando für Tirol zu seinem Gendarmerieball eingeladen. 
Dieser dritte Gendirmerieball wurde am Samstag, dem 10. Jänner 
1953, wiieder in den gesamten Räumen des Hotels Mar.ila 
Theresia in Innsbruck abgehalten. Wie in den vergangenen 
J.a'hren, wurde au<li heuer dieses bereits bestens ei•ngeführte 
Ballfest i.n Innsbruck durch di,e Anwesenheit ei·ner Reihe pro· 
minenter Gäste ausgezeichnet. 

Die Bühne, die auf der großen Estrade im großen Saal des 
Hotels Maria Ther,esia der bekannten Tanz- und Stimmungsmusik­
kapelle des Landesg,endarmeriekommandos Pldtz bot, war stilvoll 
wi,eder mit der T ransparentgrandte dekoriert. ' 

Den Ehrenschutz des Balles hatten der Landeshduptmann 
für Tirol, Oekonomierat Alois G r a u ß und der Sicherheits­
direktor für dis Bundesland Tirol, Oberregieruingsrat Dr. Max 
Sto c k e r, übernommen. An prominenten Gästen waren ferner 
erschienen: Oberlandesgerichtspr;;sident Dr. W i d m  a n n, Ober­
stadtsanwdlt Dr. G r ü n e w d I d, Se. Magnifizenz der Rektor 

MCBEL 
EIN NEUES ANGEBOT: 

SCHLAFZIMMER „ID EAL" 
Vollrundbau, Edelfurniere 

3590.- S 3730.� S 3880.- S 
�ro-s ffiQ-S «�-s 

Es gibt kein besseres Zimmer zum gleichen Preis 
Wohnzimmer 3980.- S,Schrank 3tlg.Vollbau1160.- S 

MOBE LHAUS SCHUH & CHYLIK .

WIEN VIII, BLINDEN GASSE NR. 7-121 Auto-Provinzversand / Zahlunsserleic:ht�runsen

Straßenbchnli.nien 5, 46, J, 8, 118

Herausgeber: Gendarmerie-Oberst Dr. Ernst Mayr. - Eigentümer und Verleger: 
Illustrierte Rundschau der Gendarmerie. - für den Inhalt verantwortlich: 
Gond.-Mojor Kiis. - Alle Wien III, Ha.upt5traße 68. - Druck: Uns,ar­

Druckerei, Wien III, Ungorgosse 2. 
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der Universität Innsbruck und Präsident des Oesterreichischen 
Roten Kreuzes, Univ.-Prof. Dr. Burghard B r e i t  n e r, der 
Bürgermeister der Landeshauptstadt Innsbruck, der Präsident der 
lnnsbrucker Handelskammer, Kommerzialrat M i  11 e r, in Vertre­
tung des Polizeidirektors von Innsbruck Oberpolizeirat Doktor 
Ju n g e r  und Oberpolizeirdt Dr. P e r  z, in Vertretung des 
Zentralinspektors der Bundessicherheitswache Innsbruck Oberst 
W u n s c h, Major L a c h e t  t a sowie zahlreiche weitere Gäste 
Von französischer Seite war der Chef der französischen Mis: 
sion, Colonel Na da u mit seinem Cabinetchef G a  r d e, der 
Oberkommandi,er,ende der französischen Truppen in Oesterreich, 
Divisionsgenerdl Boye r d e  La t o u r,d u  M o u l i n  mit sei­
nem Adjutanten Capitaine P e t i e t, ferner Colonel B elor g ey, 
der Chef der französischen Sicherheitsdirektion, Direktor C Qm -
b e s, Major M e n s und eine Reihe weiterer französischer 
Offiziere erschienen. 

In bester Stimmung wurde in allen Sälen des Hotels fleißig 
getanzt und bald herrschte überall fröhlichste Stimmung und 
lustiges Fdschi,ngstre.iben . 

Die g,erade um di-ese Zeit i·n Innsbruck herrschende starke 
Grippewelle h11t den Landesgendarmeriekommandanten, der 
gleichfalls daran erkrdnkt war, gehindert, am Ballfest teilzuneh­
men. Aus dem gleichen Grunde konnte auch der Sicherheits­
direktor beim Ball nicht erschei·nen. 

Alles in allem kann der Ball als geselJschaftliches Ereignis 
und als durchaus gelungen angesehen werden und hat sich 
seinen' Platz im lnnsbrucker Ballkalender erobert, aus dem ealll) 
nicht mehr wegzudenken ist. � ' 

Gond.-Obontloutnant W a y da holBt den Landoshauptmann von Tirol, Oeko-
J nomiorat Aloia Grau 0, h•rzllchst wlllkommon, 

Fanfarenklinge eröllnon den 3, Ball des Landesgondarmorlokommandos für Tlro. 

� wu1 @UlJJILÜLuuJ, 

• 1 

WIEN III, HAUPTSTRASSE 68 

Telephon U 17 5 65/14 

Postsparkassenkonto 37.939 

ANZEIGENANNAHME: WerbeleiterKarl 

Bauer, Wien VIII, Josetstiidter Straße 705 

Telephon A .29 4 6fJ 

Die lllustriute Rundschau der Gendormerie erscheint einmal monatlich. Noch­
drud<, auch auszuesweise, nur m,t Zustimmung der Redoktion, Textänderungen 
bleiben vorbehalten. Im Folie höherer Gewolt besteht kein Anspruch ouf 
Lieferuns oder Rückerstattung bc.Mhlter Bezugsgebühren. Gerichtsstand Wien. 

Wiener 

Rathauskeller 
TREFFPUNKT DER GUTEN 

GESELLSCHAFT 

OTTO K ASERER 

Oo�o ���.��,������ 
R e s t a u r a n t In der 

B9scndorler1traOe 
• 

K a 11 e e h a u i mit 
elg•ner Kondltorol 

Frouüglge Selbstbe­
dienungshalle 

KÄRNTNER STRASSE 61 SEHENSWüRDICKEIT WIENS TEDDY-BAR 

�lir Ihre

PHOTO DIENSTSTELLEN 

in Wien und der Provinz 

liefern wir sä m tl i ehe. Bedarfsartikel 

PHOTO-KONSUM 
Inhaber: 

Vinzenz Dworzak, Johann ßanzl 

Wi e n  VI 
Capistrangasse 2 
Telephon A �� 0 81 und ß :n 2 87 

Gudi&Oazcll von 8-17 Uhr, Samolag von 8-12 Uhr 

langjähriger Lieferant der
Kulturinstitute, Schulen, Behörden 

und Industrie 

( 

� V. Z�(J(' -.str. J'i a 
Telephon 15 28 

SC HW ER S T  TRA N S P OR T E­
INTE RN ATIONALE SPEDITION 

AUTO-SCHNELLDIENST GRAZ-WIEN 

DER NEUE 

S.,,.aeolla 
bJu,a 1,·200 
das komfortable Hochleistungsfahr­
zeug! Mit Beiwagen auch für 3 Per­
sonen und Gepäck 

KURZFRISTIG LIEFERBAR! 

L O H N E R W E R K E C. m. b. H.

1., WALFISCHCASSE 10, R 13 lt 85 

HERREN- UND KNA BENKLEIDUNG

FERTIG UND NACH MASS
* 

UNIFO RMEN UND EFFEKTEN

* 

SPESENFREIE TEILZAHLUNGEN 

NACHNAHMEVERSAND 

tiller 
W IEN VII, MAR IAH ILFER STRAS S E  22

für das Frühjahr

Das Neueste 

Mäntel und Anzüg� aus 
Gabardine und Cord 

Sakkos und Einzelhosen 

JOSEF Schirmer
INNSBRUCK

nur Meraner Straße 4

Loden- u. Cordsteireranzüge
Mäntel aus 'Ballonseide
Org. Ninoflex- u. Changeant­
Mäntel 

1 Bill ig s t e  Pr e i s e
Zahlungserleichter ung 
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(ß\ �erl!sc�pp!ral!'?es� b�
� Wien XV, Herklotzgasse 23 

Tel. R 33 303 

Naßlöscher T etralöscher 

Schaumlöscher 

Kohlensäure-Schneelöscher 

ß.r;mun.d. .f& n.d.�a 'J 
WIEN Vll,NEUBAUGASSE 10. 
GEGRUNOET 1891 • TELEFQN:e 33·202 8ll·4·5o 

FABRIK FÜR 
9-'i>same"t'" 

FRANSEN. SCHNÜRE. BESÄTZE FÜR VORHÄNGE 
UNO MÖBEL, BELEUCHTUNGSP0SAMENTEN 

�v>\iscAe Wal'el\. 
BORTEN. LAHNBÄNOER UNV DRAHTE 
SPEZIALITÄT: LAMEGESPINSTE IN 
GOLD UNO SILBER FÜR WEBEREIEN 

Unif<rM1 - f'ffek fen 
<l!/..,istl,aumsclv11uck. • Tete,,/,1>;,.ScJ.."ü,c 

K._u,./e,t;eflecltte u. �if:nn. 
F U R E L E K T R O - 1 ND U s·T R I E 

l\i)1jJ 
Öst err eichi sche 

B r_a u-Akti eng ese l lsch aft 

' 

BRAlltREI blfSIHG Mil MÄbZfRfl 
BRAllfRfl WlfSfb8llR6 

blHZfR BRAlltRfl 
BRAlltRf l GMllHDfH 

SlfRHBRAllfRfl SAbZ8llR6 

HOfBHÄll HAbUHHAUStff Mil MÄbZfRfl 

GASiflHfH IHfHMAbWASSfRUfHSAHD -

BRAUEREI .HUHDL 

BÜHGf HLICHf S BRAUHAUS IHHSBHUCH 

BHAUf Hf 1 'HfUJJf 

.• ! ! .. �l�e�n� ie me tz

i".' "'· "''"· � 
Schokola de- und Zuckerwarenfabrik 

J'cl{wrÖ\.�· 
All e inige Fa b rikation d er 

ORIGINAL SCHWEDENBOMBEN 

FABRIK UND ZENTRALE: 

General­
vertretung 

Wien 111, ·Rennweg 50, Telephon B 51 2 55 

Konditorei Cafe Linz, Telephon 22 504 

Hauptgeschäft: Fadingerstraße 23 

Filiale: Neuer Markt am Südbahnhof 

BERN IN A-Portable 
(Schwel�) 

Die erste tragbare 

Zickzack­

Nähmaschine 

Tel.B 242 61 Mariahilfer Straße 51 

Gendarmerie-General Dr. Josef Kimmel 
sc hreibt: 

... willkommene und wertvolle Bereicherung der Fachliterqtur ... 

Das österreichische Polizeirecht 
Mit einschlägigen Vorschrirten und erläuternden Bemerkungen 

sowie einem Sachverzeichnls 

Herausgegeben von 
Dr. Willibald Llehr und Dr. Albert Markov,cs 

Sektionsrat im BM. f. Inneres Ministerialrat Im Bundeskanzleramt 

1. Teil
Polizeibehörden. u. Sicherheitsorgane

so. 560 Seiten. Brosch. S 53.60, Ganzleinen geb. S 63.-

II. Teil
Materielles Polizeirecht (in 2 Bänden) 

Erster Band: 8°. 126 Seiten. Brosch. S 91.-, Ganzleinen geb. 106.- S 
Zweiter Band: so. 508 Seiten. Brosd,. S 96,20

1 
Ganzleinen geb. 112.- S 

Der 1. Teil urT)faßt Orgdnisation und Wirkungsbereich der Po­
lizeil::,ehörden und Bundessicherheitsorgdne. Der II. Teil ent­
hält dlle einschlägigen Gesetze, Verordnungen und Erlässe in 
ihrem geltenden Wortlaut und mit zahlreichen für die Praxis 

wichtigen Anmerkungen. 

Zu beziehen duri;h alle Buchhandlungen oder beim 
Verlag Manz, Wien 1, Kohlmarkt 16 

1 

Gegründet 1921 

BATTERIE­

FABRIK 

JOHANN PROKOSCH

Wien XIV, Cumberlandstraße 27 - Fernruf A 51 4 36 

,,Seeadle11-'' 
FISCHINDUSTRIF.. GESELLSCHAFT m. b. H. 

WIEN XX/20 

NORDWESTBAHNHOF 

Die Anforderungen, die an die 
Gendarmeriebeamfen gestellt wer­
den, verlangen nicht nur körperliche 
Tüchtigkeit, sondern auch geistige 
Beweglichkeit. 

Wer sich für die A.bschlufJprüfung 
durch ein ordentliches Selbststudium 
ein gediegenes Wissen aneignen 
will, der greift nach den 

.>4�-tehrbriefen 
für Deutsche Sprache, Geschichfe und Geo­

graphie, die den gesamten Stoff 
in leicht faßlicher Form mit vielen 
Ubungen, Aufgaben und ihren 
Lösungen bringen. Jeder Lehrgang 
µmfaßt 10 Lehrbriefe. 

A.uskünffe erteilt gerne die Verwaltung der 

Aulim-Leh_rbriefe, Wien III, B·eafr�gas·s� 32 

1, 

II 

J�re flusftottung in 

teppidlen - Uorhöngen 
ffiöbellloffen, Cinoleum, Dlochstuch 

Bett!Jecken, Seilerbetten 
Bett- unll Tifchmäf che 

bei 

Sol3burg, Alter morkt 2 Tel. 1257 

Chemisdie Fabrik 

Wilhelm 
Neuber A.G. 

filrllia Werkstattmulfilrs Heim 

Wien VI, Brüd{engasse 1 

Telephon B 27 5 85 

GLUfflOFORffl 
DER KALTE LElml 

UNI-ERZEUGUNGSPROGRAMM 

rf)luµik 
Bauteile zur zeifsparenden A ufbauphysik 

nadi Ing. Ernsf Roller 

Einheiflidies Sfativmaferial für Sdiule, lndusfrie
und forsdiung 

Baufeile zur Medianik 

Bauteile zur Elekfrizitätslehre 

Bauteile zur Optik 

Geräte zur Sdiaftenprojeklion 

@Jumie 
Gerii!e zur ncuzei!lä°dien Experimenfaldiemie

nadi Prof. Dr. Ernst Hauer

Experimentiergeräte 

Chemikaliensiitze 

Unfersudiungsgeriife

Chemisdier Laborbedarf

Chemikalien 

� 
U · ·ta s Lehrmiftel-Gesellschaft m. b. H.

n1vers1 -

Wien III, Beafrixgasse 32, Tel. U 18 2 27 u. U 19 0 96 

1 
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De r neue 

( PHILISHAVE 
\______ _ mit 2 Scherköpfen 

ist e-ingelangt 

Teilzahlung bis zu 12 Monatsraten bei 

RADIODOKTOR 

F. N OVOTNY, Krems a.d. l;>., Tel.197
F ILIALE LERC HE NFELD 

Postvusand 

H. Ci R A f Thermoplast ische Kunststoff� 
Innsbruck, Burggraben 31 / Tel. 5S 20 
Original-deutsche Pulon-Lederplastic für alle Zwedce, Berufe und 
Sport. Perlon-Lederbekleidung (Mäntel, Motorradanzüge usw.) wasser­
dicht, windfest, kälfe- und hitzebe�tändig, ölsäure-, schab- und bruchfest, 
mit Sommer- und Winterfütterung. Mäntel sdion ab S 350.-. 

Lieferant für Polizei- und Gendarmerieausrüstung ! 
Unsere Vertreter sind ständig unterwegs und besudien und beraten dUch 
Sie im Rahmen unseres Kundendienstes 

Die Polsfermöbel- und Spezialmafrafzenwerksfiiffen 

. 2iJ-t&e,,_9-e,,_ & Ce,._ 
SAALFELDEN .(Salzburg) Tel. 237

empfehlen ihre reichsorfierfen Oualilätser­

zeugnisse der gesamten Exeku!ive mi{ Son­

derangebo!en. 

Güns!ige Teilzahlungsmöglichkeit, Franko­

Lieferung nad, überallhin. Teilen Sie uns 
noch heule Ihre Wünsche mif, wir werden Sie 
rasen, guf und zufriedensfellend bedienen. 

I 

METALLPRAGEWERK 

Erzeugung von Emble m en aller Art 
für Polizei, Oendar-merie, Feuerwehr usw. 

WIEN XV, BRAUNHIRSCHENOASSE 22 - TEL. R 38 2 57 

MEM 

P ARFOMERIEN u. SEifE1:'l 

MIT DEM ROTPUNKT 

zur fäglidten Körperpflege 

in allen einschlägigen Fachg eschäft e n  erhä l tlich 

„HEMTEX" führt jede Ar! 

von Bettwäsche, Garnituren 

u. Meterware, Wolldecken,

Steppdecken, Flanelldecken 

u. Flanelleintücher, Damen­

Winter- u. Ubergangsmän­

tel, Vislra- und Shantung­

blusen, Pyjama, Schlafröcke 

und Handtücher 

»hemtex«
Wien III, Zaunergasse 3 

alles auf 6 Monatsraten, in 

hervorragender Oualilät u. 

zu günstigen Preisen! 

ÜJE���f m , ·,L>: ::·::� 
S'iohlmohel ,q 

______ � · · ll 
:\f: 

[: ..... J
WIEN X. WIENERBERGSTRASSE 21-23 ·'TEL U 46-5-45 

WIEN 1, WALFISCHGASSE 15 • TELEFON R 25-305 

N.iefttiid 

wirst Du mit 

Skischuhe, Bergschuhe, Sporthalbschuhe aus den 
.Sportschuh-F achwerkstätten  

FRANZ MEINGAST 
GMUNDEN 

In den besten Fachgeschäften erhältlich! 

·�G·l� 
�-< s O·IIARMAlK
KOSUIIAU 

ASSE 18·1·STOtlC 
SAL'lßURCi·ICAIG 

Büromöbel-Gro�tif chlerei 

Rlois fiöftngee 
II., Obere Donoultrofle 13 
Tel. A lt6 o 16 

HOBEL ALLER ART 
IN HOHER QUALITÄT 
ZU NIEDEREN PREISEN 

TllLXAHLUNC, • BOMBENSCHEINE 

MÖBELHAUS O·HARMATH 
SALZBURC.· ICAIGASSE 28· 1-STOCIC 

B R Ü D E R B E R -G H O F E R 
EISEN . EISENWA RENG R O S S HA NDL UNG 

WIEN-HERNALS 
X V 1 1., H E R N A L S E R H A U P T S T R A S S E 8 8 
Fernruf A !17 500 Fernschreiber 1496 

W E B W A,R E N F A B R f K 

RASIERCREME 
ANTISEPTIKUM 

dllo-iJ :J6J-llev. 
Wl,EN X, PUCHSBAUMGASS,E N R. 25 - !17 

SCI-IERIC 

,,S dJ ä ril in g er" 
OBERe>STERRElCHlSCHER MOLKEREIVERBAND 

reg. Gen. m. b. H. 

.I G,ö61e ••• ,u .. ,,

milchwirtschaftliche Erzeu• 

gervereini gung Osterreichs 

in Milch, Butter, Käse, l'"' "•••� ,,d G,ßag,J 

3entrole: SdtörOing om Jnn 

N ON·DORF, POST HOHENEICH, NO . 

· Varka ulsbüro Wien 1, Ru d o lhpl alz 6 

W I E S N E R - H A G E R • A LT H E I M, 0. Ö. 
REPRÄSENTANZ WIEN: 1, HERRENGASSE 2 · TEL U 26 0 31 

ERHÄLTLICH IN DEN FACHGESCHÄFTEN 
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PATRIA 
S P I N N E R E I U N D W I R K W A R E N F A B R I K E N A G. 

HEIDEN
,
REICHSTEIN, NÖ. 

B ET R I E B E :_ Heidenreichstein, NÖ,, Tel. Nr. 2, Fernschreiber 1839 

Edelmühle Amaliendorf Pfaffenschlag 

Ze n t r a l e  u n d  Ve rk a ufsbli r o

Wien 1, Werdertorgasse 5, Telephon U 22 O 16, 
U 26 2 75, Fernschreiber 1840 

Erzeugnisse der Wirkerei und Strickerei 

Herren-, Damen- u. Kinderstrümpfe aus Perlon, 
Nylon, Seide, Kunstseide, Wolle, Baumwolle, 
Zellwolle, Mischgarn, Streich- und Vigogne­
garne sowie Wollbandscbuhe 

E r z e u g n i s s e  d e r  Spi n n e r e i

Streich- und Vigognegarne, Scblauchcopse 

Bekleidungshaus 

i�t���"' 

c�pc;,ple,,_ 

,,Texbages" 

SAfflUffl 
Wachstuch-lmitationspapiere, 

Bodenbelag, 

Papierservietten, 

Klosettpapiere, 

Kartonagestreifen, 

Bunt- u. Dekorationspapiere, 

Tischbelag, 

Einbreitpapiere 

DER "lfALBFERTICiE" FEIMMAUARBEIT 

Texlll-Handclsges, m, b. H. 

WIEN VII, Neubaugasse 28, Tel. B 30 5 85, B 36 307 

LINZ, gegenüber Haupfbahnhof, Tel. 27 8 12. 

Sämtliche Bekleidung für Herren, 

Damen und Kinder 

Schuhe aller Ar!, ßelfwaren (Sfepp­
ded<en, Ma!rafzen usw.), Teppiche, 
Stoffe usw. 

gegen zinsenfreie Teilzahlung bis 

6 Monate (Ausnahmsbesfimmungen 
möglich) 

IN LI N Z auch Koffer- und Lederwaren und eigene 
Sporlabteilung (Skier, Rodeln usw.) 

Zum Ein�auf ist mitzubringen: Diensfausweis, 
lefz(er LolJn- oder Gehalfssfreifen 

MAUARßEIT 

ÖSTERREICI-IS l=ÜllRENDES SPEZIAUlAUS �ÜR OEN J.IERRN 

AUSTRIAS LEADING 

1'1EN'S WEAR STORE 

lt� 
'J.i11

Tell et-
VON O 6 II. lAN D S'I' R.A SSE 

WIEN III. LANDSTR. 1-!AUPTSTR. 88 • 90 

TOlJT POUR MONSIEUR 

ORl61NAI ENHISCHE srom 

U 10 2 86 




